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Wüstenrot & Württembergische AG 
 Kornwestheim

– ISIN: DE0008051004 / WKN: 805100 –

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft

zu der ordentlichen Hauptversammlung am Dienstag, 
den 14. Mai 2024, um 10:00 Uhr (MESZ),

ein. die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptver-
sammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesell-
schaft benannten stimmrechtsvertreter) durchgeführt und 
für die Aktionäre der Wüstenrot & Württembergische AG 
und ihre Bevollmächtigten live im passwortgeschützten 
Online-Service übertragen. Für den Zugang zum online- 
service benötigen die Aktionäre ihre Aktionärsnummer und 
das dazugehörige Zugangspasswort. die Aktionärsnum-
mer kann den mit der Einladung übersandten unterlagen 
entnommen werden. Als Zugangspasswort verwenden 
die Aktionäre, die sich bereits für den E-Mail-Versand der 
Einladung zur Hauptversammlung registriert haben, das bei 
der registrierung selbst gewählte Zugangspasswort. Alle 
übrigen im Aktien register eingetragenen Aktionäre erhalten 
mit den unterlagen, die ihnen mit der Einladung zur Haupt-
versammlung übersandt werden, ein individuelles Passwort 
für die nutzung des online-service, das diese individuell 
anpassen können. die stimmrechtsausübung der Aktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege 
der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft. ort der Hauptversammlung 
im sinne des Aktiengesetzes ist der Campus der Wüstenrot & 
Württembergische AG, W&W-Platz 1, 70806 Kornwestheim. 
der Vorstand und der Aufsichtsrat nehmen physisch an der 
Hauptversammlung vor ort teil.

TEIL A.   
TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 
und des gebilligten Konzernabschlusses zum 
31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lage-
berichts für die Wüstenrot & Württembergische AG 
und den Konzern einschließlich des erläuternden 
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 
§§ 289a, 315a HGB sowie des zusammengefassten 
gesonderten nichtfinanziellen Berichts gemäß 
§§ 289b Abs. 3, 315b Abs. 3 HGB, des Vorschlags 
des Vorstands für die Verwendung des Bilanz-
gewinns und des Berichts des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2023
der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den 
Konzernabschluss für das am 31.  dezember 2023 
beendete Geschäftsjahr entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen am 26. März 2024 gebilligt und 
den Jahresabschluss damit festgestellt. die übrigen 
unterlagen sind der Hauptversammlung ebenfalls nur 
zugänglich zu machen. Einer Beschlussfassung der 
Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung bedarf 
es daher nicht.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns des Geschäftsjahres 2023
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanz-
gewinn des Geschäftsjahres  2023 in Höhe von 
Eur 79.870.119,05 wie folgt zu verwenden:

Eur 0,65 dividende je 
 dividendenberechtigter stückaktie €

 
60.915.000,25

Einstellungen in andere 
 Gewinnrücklagen €

 
18.000.000,00

Vortrag auf neue rechnung € 955.118,80

Gesamt € 79.870.119,05

der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die 
von der Gesellschaft am 31. dezember 2023 unmit-
telbar gehaltenen 34.335 eigenen Aktien, die gemäß 
§ 71b Aktiengesetz (AktG) nicht dividendenberechtigt 
sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der 
gewinnberechtigten Aktien verändern. in diesem Fall wird 
der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster 
Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unter-
breitet, der bei einer unveränderten Ausschüttung von 
Eur 0,65 je gewinnberechtigter stückaktie entsprechend 
angepasste Beträge für den insgesamt ausgeschütteten 
Betrag und den Gewinnvortrag vorsieht.

die dividendenzahlung ist am Freitag, den 17. Mai 2024, 
fällig.
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3. Beschlussfassung über die Entlastung des 
Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfol-
gend unter Buchstaben a) bis d) im Geschäftsjahr 2023 
genannten amtierenden Mitgliedern des Vorstands für 
diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen:

a) Jürgen A. Junker (Vorsitzender)
b) Alexander Mayer
c) Jürgen steffan
d) Jens Wieland

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der 
Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder 
des Vorstands entscheiden zu lassen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend 
unter Buchstaben a) bis p) genannten im Geschäftsjahr 
2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für 
diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen:

a) dr. Michael Gutjahr (Vorsitzender)
b) Frank Weber
c) dr. Frank Ellenbürger
d) Prof. dr. nadine Gatzert
e) dr. reiner Hagemann
f) Corinna linner
g) dr. Wolfgang salzberger
h) Jutta stöcker
i) Edith Weymayr
j) Jutta Eberle
k) Jochen Höpken
l) ute Kinzinger
m) Bernd Mader
n) Andreas rothbauer
o) Christoph seeger
p) susanne ulshöfer

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der 
Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.

5. Beschlussfassung über die Billigung des nach 
§ 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungs-
berichts für das Geschäftsjahr 2023 
die Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2023 einen 
Vergütungsbericht gemäß § 162 AktG erstellt, der der 
Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billi-
gung vorzulegen ist.

der Vergütungsbericht ist im Anschluss an die Tagesord-
nung in Teil B. wiedergegeben (der „Vergütungsbericht für 
das Geschäftsjahr 2023“) und von der Einberufung der 
Hauptversammlung an auf der internetseite der Gesell-
schaft unter www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww zugänglich. 
Ferner wird der Vergütungsbericht für das Geschäfts-
jahr 2023 dort auch während der Hauptversammlung 
zugänglich sein. 

der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr  2023 
wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschluss-
prüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten 
Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht wurden. 
der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts 
ist dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 
beigefügt. 

die Gesellschaft wird den Vergütungsbericht für das 
Geschäftsjahr  2023 und den Vermerk nach § 162 
Abs. 4 AktG unverzüglich nach der Hauptversammlung auf 
der internetseite der Gesellschaft unter www.ww-ag.com/
go/ir/hv-ww veröffentlichen und mindestens zehn Jahre 
lang auf der internetseite der Gesellschaft kostenfrei 
öffentlich zugänglich halten.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach 
§ 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht 
für das Geschäftsjahr 2023 zu billigen.

6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-
abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie 
des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht 
von unterjährigen Abschlüssen für das Geschäfts-
jahr 2024 und das erste und zweite Quartal des 
Geschäftsjahres 2025
der Aufsichtsrat schlägt gestützt auf die Empfehlung des 
risiko- und Prüfungsausschusses vor, die EY GmbH & Co. 
KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, stuttgart, 

a) zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschluss-
prüfer für das Geschäftsjahr 2024 sowie

b) zum Prüfer für die prüferische durchsicht von unter-
jährigen (verkürzten) Abschlüssen und lageberichten 
für das Geschäftsjahr 2024 und das erste und zweite 
Quartal des Geschäftsjahres 2025, wenn und soweit 
derartige unterjährige Abschlüsse und lageberichte 
einer prüferischen durchsicht unterzogen werden,

zu bestellen.

die Bestellung umfasst auch die Prüfung der iFrs- 
Fonds-reportings der spezial-sondervermögen des 
Wüstenrot & Württembergische-Konzerns sowie die 
Prüfung der solvabilitätsübersicht auf Einzel- und Grup-
penebene gem. § 35 Abs. 2 VAG.

der risiko- und Prüfungsausschuss hat in seiner 
Empfehlung erklärt, dass diese frei von ungebührlicher 
Einflussnahme durch dritte ist und ihm keine Klausel 
der in Art. 16 Abs. 6 der Eu-Abschlussprüferverordnung 
(Verordnung (Eu) nr. 537/2014 des Europäischen Parla-
ments und des rates vom 16. April 2014 über spezifische 
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei unterneh-
men von öffentlichem interesse und zur Aufhebung des 
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission) genannten 
Art auferlegt wurde.

https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww
https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww
https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww
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7. Wahlen zum Aufsichtsrat
der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß 
§ 8 Abs. 1 der satzung i. V. m. § 96 Abs. 1 AktG und 
§ 7 Abs. 1 des Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976 
(MitbestG) aus 12 Mitgliedern, von denen sechs von der 
Hauptversammlung und sechs von den Arbeitnehmern 
gewählt werden. die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des 
Aufsichtsrats, einschließlich der sechs Anteilseigner-
vertreter, endet mit Ablauf dieser Hauptversammlung. 
daher sind von der Hauptversammlung sechs Anteils-
eignervertreter neu in den Aufsichtsrat zu wählen.

Gemäß § 96 Abs. 2 AktG setzt sich der Aufsichtsrat der 
Gesellschaft ferner zu mindestens 30 % aus Frauen 
und zu mindestens 30 % aus Männern zusammen. 
Aufgrund Beschlusses der Vertreter der Anteilseigner 
und der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat in der sitzung 
des Aufsichtsrats vom 18. september 2023 ist der 
Geschlechteranteil für diese Wahl getrennt zu erfüllen 
(Getrennterfüllung). Bei einer Anzahl von sechs durch 
die Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsrats-
mitgliedern der Anteilseignervertreter ist mathematisch 
aufzurunden und es sind demnach mindestens je zwei 
Frauen und zwei Männer zu wählen.

die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge 
gebunden.

der Aufsichtsrat schlägt auf Vorschlag der Anteilseigner-
vertreter des nominierungsausschusses vor:

a)  Herrn dr. Frank Ellenbürger, Wirtschaftsprüfer und 
steuerberater, wohnhaft in starnberg, 

b)  Frau Prof. dr. nadine Gatzert, inhaberin des lehrstuhls 
für Versicherungswirtschaft und risikomanagement 
an der Friedrich-Alexander-universität Erlangen- 
nürnberg, wohnhaft in München,

c)  Herrn dr. Michael Gutjahr, Vorsitzender des Aufsichts-
rats der Wüstenrot & Württembergische AG, wohn-
haft in stuttgart,

d)  Herrn dr. Wolfgang salzberger, Chief Financial officer 
u. Mitglied der Geschäftsführung der ATon GmbH, 
wohnhaft in röhrmoos,

e)  Frau Jutta stöcker, Mitglied verschiedener Aufsichts-
räte, wohnhaft in Bornheim und

f)  Frau Edith Weymayr, Vorsitzende des Vorstands der 
landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank 
(l-Bank), wohnhaft in Karlsruhe,

jeweils mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptver-
sammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Haupt-
versammlung, die über die Entlastung für das am 
31. dezember 2028 endende Geschäftsjahr beschließt, 
als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege 
der Einzelwahl über die neuwahlen zum Aufsichtsrat 
abstimmen zu lassen. Herr dr. Michael Gutjahr ist bereit, 

für den Fall seiner Wiederwahl erneut als Vorsitzender 
des Aufsichtsrats zur Verfügung zu stehen.

der Wahlvorschlag steht im Einklang mit den Zielen, die 
der Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung benannt 
hat und mit dem Kompetenzprofil, das der Aufsichtsrat 
für sich erarbeitet hat.

nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine 
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von den 
vorgeschlagenen Kandidaten zum unternehmen, den 
organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der 
Gesellschaft beteiligten Aktionär im sinne der Empfeh-
lung C.13 des deutschen Corporate Governance Kodex.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass Herr dr. Ellen-
bürger und Frau stöcker derzeit Mitglieder des Wüstenrot 
stiftung Gemeinschaft der Freunde deutscher Eigen-
heimverein e.V. sind, die mittelbar eine Mehrheitsbe-
teiligung an der Gesellschaft hält.

Herr dr. salzberger ist Geschäftsführer der ATon GmbH; 
die ATon GmbH hat (mittelbar) denselben Gesellschaf-
terkreis wie die Fs BW Holding GmbH, die mehr als 10 % 
der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft hält.

die lebensläufe der vorgeschlagenen Kandidaten, 
einschließlich einer Übersicht über ihre wesentlichen 
Tätigkeiten und Mitgliedschaften in anderen gesetz-
lich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien sind dieser 
Einberufung als Anlage beigefügt und ab dem Tag der 
Einberufung der Hauptversammlung auf der internetseite 
der Gesellschaft unter www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww 
zugänglich. Gesondert hinweisen möchten wir darauf, 
dass derzeit geplant ist, dass Herr dr. Ellenbürger im 
Zeitraum zwischen Einberufung und Hauptversammlung 
zum Mitglied des Aufsichtsrats der lVM lebensver-
sicherungs-AG sowie zum Mitglied des Verwaltungsrats 
der Ms Amlin AG (branded as Ms reinsurance) gewählt 
werden soll und dass Herr dr. salzberger mit Wirkung zum 
1. Mai 2024 in den Aufsichtsrat der Ziehm imaging GmbH 
gewählt worden ist.

8. Beschlussfassung über die Aufhebung des beste-
henden Genehmigten Kapitals 2022 in § 5 Abs. 5 
der Satzung und über die Schaffung eines neuen 
Genehmigten Kapitals 2024 gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts in § 5 Abs. 5 der 
Satzung (Genehmigtes Kapital 2024)
die Hauptversammlung vom 25.  Mai 2022 hat in 
§ 5 Abs. 5 ein genehmigtes Kapital geschaffen, das den 
Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den namen 
lautender stückaktien gegen Bar- und/oder sacheinlage 
einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch um höchs-
tens Eur 100.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2022). Von dieser Ermächtigung ist kein Gebrauch 
gemacht worden. das Genehmigte Kapital 2022 läuft 
noch bis zum 24. Mai 2027. 

https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww
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der Gesetzgeber hat durch das Zukunftsfinanzierungs-
gesetz mit Wirkung zum 15. dezember 2023 u. a. die 
regelung des sogenannten „vereinfachten Bezugsrechts-
ausschlusses“ in § 186 Abs. 3 AktG geändert. Ein solcher 
vereinfachter Bezugsrechtsausschluss ist nunmehr nicht 
mehr wie bislang in Höhe von 10 %, sondern in Höhe von 
20 % des Grundkapitals möglich. Ferner hat der Bundes-
gerichtshof durch urteil vom 23. Mai 2023 (Az.: ii Zr 
141/2021) entschieden, dass die Benennung der Zwecke 
der Ermächtigung zur Ausnutzung eines genehmigten 
Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts durch 
eine nicht abschließende, beispielhafte Aufzählung von 
Ausschlussfällen erfolgen kann.

Vor diesem Hintergrund soll das bisherige Genehmigte 
Kapital 2022 aufgehoben und ein neues Genehmigtes 
Kapital 2024 geschaffen werden. die Höhe des neuen 
Genehmigten Kapitals 2024 soll Eur 100.000.000,00 
betragen und damit dem von der Hauptversammlung am 
25. Mai 2022 beschlossenen Volumen des Genehmigten 
Kapitals 2022 entsprechen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu 
beschließen:

a)  das von der Hauptversammlung am 25. Mai 2022 zu 
Punkt 9 der Tagesordnung beschlossene Genehmigte 
Kapital 2022 (§ 5 Abs. 5 der satzung) wird aufgeho-
ben. die Aufhebung wird mit ihrer Eintragung im 
Handelsregister wirksam.

b)  Es wird ein neues Genehmigtes Kapital 2024 in Höhe 
von Eur 100.000.000,00 geschaffen und zu diesem 
Zweck § 5 Abs. 5 der satzung wie folgt neu gefasst:

 „(5) der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital 
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bis zum 13. Mai 2029 durch Ausgabe neuer, auf den 
namen lautender stückaktien gegen Bar- und/oder 
sacheinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt 
jedoch um höchstens Eur 100.000.000,00 zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). dabei steht 
den Aktionären ein gesetzliches Bezugsrecht zu. den 
Aktionären kann das gesetzliche Bezugsrecht auch in 
der Weise eingeräumt werden, dass die neuen Aktien 
von einem oder mehreren Kreditinstituten oder 
diesen gemäß § 186 Abs. 5 AktG gleichgestellten 
unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). der Vorstand ist jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre insbesondere 
in den folgenden Fällen auszuschließen:

 — für spitzenbeträge; oder

 —  bei Kapitalerhöhungen gegen sacheinlagen, 
um die neuen Aktien im rahmen von unterneh-
menszusammenschlüssen oder beim (auch mit-
telbaren) Erwerb von unternehmen, unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an unternehmen 
oder für den (auch mittelbaren) Erwerb anderer 
Vermögensgegenstände (einschließlich von 

Forderungen, auch soweit sie gegen die Gesell-
schaft oder nachgeordnete Konzernunternehmen 
gerichtet sind) anbieten zu können; oder

 —  wenn die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 3 
satz 4 AktG gegen Bareinlagen zu einem Aus-
gabebetrag ausgegeben werden, der den Bör-
senpreis der bereits ausgegebenen Aktien nicht 
wesentlich unterschreitet, und der anteilige 
Betrag der neuen Aktien am Grundkapital zwanzig 
von Hundert (20 %) des Grundkapitals zum Zeit-
punkt der Eintragung dieser Ermächtigung in das 
Handelsregister oder – falls geringer – zum jewei-
ligen Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 
nicht übersteigt. Auf die 20 %-Grenze sind sons-
tige Aktien anzurechnen, die von der Gesellschaft 
gegebenenfalls während der laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 
satz 4 AktG im rahmen einer Barkapitalerhöhung 
neu ausgegeben oder nach rückerwerb veräu-
ßert worden sind. Auf die 20 %-Grenze sind ferner 
Aktien anzurechnen, in Bezug auf die aufgrund 
von schuldverschreibungen oder Genussrechten 
mit Wandel- oder optionsrechten bzw. -pflichten 
bzw. Aktienlieferungsrechten der Gesellschaft, 
die während der laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 221 Abs. 4 satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 satz 4 AktG 
von der Gesellschaft oder deren nachgeordneten 
Konzernunternehmen ausgegeben worden sind, 
ein options- oder Wandlungsrecht, eine Wand-
lungs- oder optionspflicht oder zugunsten der 
Gesellschaft ein Aktienlieferungsrecht besteht; 
oder

 —  soweit es erforderlich ist, um inhabern oder 
Gläubigern von optionsrechten oder von Wandel-
schuldverschreibungen oder -genussrechten, die 
von der Gesellschaft oder deren nachgeordneten 
Konzernunternehmen ausgegeben worden sind 
oder werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
in dem umfang zu gewähren, wie es ihnen nach 
Ausübung der options- oder Wandlungsrechte 
bzw. nach der Ausübung von Aktienlieferungs-
rechten oder der Erfüllung von Wandlungs- oder 
optionspflichten zustünde. 

  der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien 
abweichend von § 60 Abs. 2 AktG zu bestimmen 
und die weiteren Einzelheiten von Kapitalerhöhun-
gen aus dem Genehmigten Kapital 2024 und ihrer 
durchführung, insbesondere den Ausgabebetrag und 
die für die neuen stückaktien zu leistende Einlage, 
festzusetzen. der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 
Fassung der satzung jeweils nach durchführung einer 
Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten 
Kapital 2024 entsprechend der jeweiligen Erhöhung 
des Grundkapitals sowie nach Ablauf der Ermächti-
gungsfrist anzupassen.“
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c)  der Vorstand wird angewiesen, die Aufhebung des 
bisherigen Genehmigten Kapitals 2022 in § 5 Abs. 5 
der satzung nur zusammen mit der beschlossenen 
schaffung des neuen Genehmigten Kapitals 2024 
in § 5 Abs. 5 der satzung zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden. die Anmeldung hat in 
der Weise zu erfolgen, dass die Eintragung des neuen 
Genehmigten Kapitals 2024 nicht vor der Eintragung 
der Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapi-
tals 2022 erfolgt und ferner die Eintragung der Aufhe-
bung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2022 nur 
erfolgt, wenn die unmittelbare Eintragung des neuen 
Genehmigten Kapitals 2024 sichergestellt ist.

9. Beschlussfassung über die Aufhebung der durch die 
Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 zu Punkt 10 
der Tagesordnung beschlossenen Ermächtigung 
zur Ausgabe von Options-, Wandelschuld-
verschreibungen, Genussrechten, Gewinnschuld-
verschreibungen oder einer Kombination dieser 
Instrumente und zum Ausschluss des Bezugs-
rechts, über die Erteilung einer neuen Ermächti-
gung zur Ausgabe von Options-, Wandelschuld-
verschreibungen, Genussrechten, Gewinnschuld-
verschreibungen oder einer  Kombination dieser 
Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts 
und über die Änderung des Bedingten Kapitals 
2022 sowie von § 5 Abs. 6 der Satzung
die Hauptversammlung vom 25.  Mai 2022 hat zu 
Punkt 10 der Tagesordnung eine Ermächtigung zur 
Ausgabe von options-, Wandelschuldverschreibun-
gen, Genussrechten, Gewinnschuldverschreibungen 
oder einer Kombination dieser instrumente und zum 
Ausschluss des Bezugsrechts sowie damit zusammen-
hängend ein bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2022) 
und die Änderung von § 5 Abs. 6 der satzung beschlos-
sen. diese Ermächtigung ist bislang nicht ausgenutzt 
worden und läuft am 24. Mai 2027 aus. der Gesetzgeber 
hat durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz mit Wirkung 
zum 15. dezember 2023 unter anderem die regelung des 
sogenannten „vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses“ 
in § 186 Abs. 3 s. 4 AktG geändert. Ein solcher verein-
fachter Bezugsrechtsausschluss ist nunmehr nicht mehr 
wie bislang in Höhe von 10 %, sondern in Höhe von 20 % 
des Grundkapitals möglich. das gilt über § 221 Abs. 4 
s. 2 AktG auch für den Bezugsrechtsausschluss im 
rahmen der Ausgabe von options-, Wandelschuldver-
schreibungen, Genussrechten, Gewinnschuldverschrei-
bungen oder einer Kombination dieser instrumente. 

Vor diesem Hintergrund soll die bestehende Ermächtigung 
aufgehoben und eine neue Ermächtigung zur Ausgabe 
von options-, Wandelschuldverschreibungen, Genuss-
rechten, Gewinnschuldverschreibungen oder einer 
Kombination dieser instrumente und zum Ausschluss 
des Bezugsrechts beschlossen werden. Ferner soll das 
Bedingte Kapital 2022 – unter Beibehaltung der bishe-
rigen Höhe von bis zu Eur 240.000.003,46 – entspre-
chend angepasst und zum Bedingten  Kapital  2024 
werden. schließlich soll § 5 Abs. 6 der satzung entspre-
chend geändert werden. 

der Zweck der neuen Ermächtigung und der Anpassung 
des Bedingten Kapitals 2022 besteht maßgeblich darin, 
die Möglichkeiten der Gesellschaft zur Aufnahme regula-
torischer Eigenmittel zu erweitern. Vor dem Hintergrund 
der aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Bereich der 
Eigenmittelausstattung (einschließlich auf Gruppen-
ebene und auf Ebene eines Finanzkonglomerats) und 
der ökonomischen rahmenbedingungen ist die flexible 
Handlungsfähigkeit der Gesellschaft für die nachhal-
tige und erfolgreiche Entwicklung des unternehmens 
(einschließlich der verbundenen Gesellschaften) unver-
ändert von erheblicher Bedeutung. Zur Herstellung dieser 
Handlungsfähigkeit der Gesellschaft ist die Möglichkeit 
der Ausgabe von options- und Wandelschuldverschrei-
bungen, von Genussrechten und Gewinnschuldverschrei-
bungen oder einer Kombination dieser instrumente, 
welche die regulatorischen Eigenmittelanforderungen 
erfüllen, ein wichtiges instrument. die Gesellschaft wird 
dadurch in die lage versetzt, flexibler auf die wirtschaftli-
chen und rechtlichen rahmenbedingungen zu reagieren.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu 
beschließen: 

a)  Aufhebung der von der Hauptversammlung am 
25. Mai 2022 zu Punkt 10 der Tagesordnung 
beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von 
Options-, Wandelschuldverschreibungen, Genuss-
rechten, Gewinnschuldverschreibungen oder 
einer Kombination dieser Instrumente und zum 
Ausschluss des Bezugsrechts

die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von 
options-, Wandelschuldverschreibungen, Genussrech-
ten, Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombi-
nation dieser instrumente und zum Ausschluss des 
Bezugsrechts, welche die ordentliche Hauptversamm-
lung der Gesellschaft am 25. Mai 2022 unter Punkt 10 
der Tagesordnung beschlossen hat, wird aufgehoben. 
die Aufhebung erfolgt mit Wirkung zur Eintragung der 
nachstehend in Buchstabe c) vorgeschlagenen Änderung 
des Bedingten Kapitals 2022 im Handelsregister.

b)  Ermächtigung zur Ausgabe von Options-, Wandel-
schuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinn-
schuldverschreibungen oder einer Kombination 
dieser Instrumente und zum Ausschluss des 
Bezugsrechts

(1)  Ermächtigungszeitraum; nennbetrag; laufzeit; 
Aktienzahl und weitere Ausgestaltung der options-, 
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechte und 
Gewinnschuld verschrei bungen

der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats ab dem Zeitpunkt, zu dem die nachstehend 
in Buchstabe c) vorgeschlagene Änderung des Bedingten 
Kapitals 2022 im Handelsregister eingetragen worden ist, 
und bis zum 13. Mai 2029 einmalig oder mehrmals auf 
den namen lautende options-, Wandelschuldverschrei-
bungen, Genussrechte, Gewinnschuldverschreibungen 
oder eine Kombination dieser instrumente im Gesamt-
nennbetrag von bis zu Eur 1.000.000.000,00 mit oder 
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ohne laufzeitbeschränkung auszugeben und den inha-
bern bzw. Gläubigern von optionsschuldverschreibungen 
bzw. optionsgenussrechten optionsrechte bzw. den inha-
bern bzw. Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen 
bzw. Wandelgenussrechten Wandlungsrechte auf auf 
den namen lautende stückaktien der Gesellschaft mit 
einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt 
bis zu Eur 240.000.003,46 nach näherer Maßgabe der 
schuldverschreibungs- bzw. Genussscheinbedingungen 
dieser schuldverschreibungen bzw. dieser Genussrechte 
zu gewähren oder aufzuerlegen. die schuldverschrei-
bungs- bzw. Genussscheinbedingungen können auch 
anstelle von Wandlungs- bzw. optionsrechten der 
inhaber bzw. Gläubiger der schuldverschreibungen 
bzw. der Genussscheine (i) eine options- bzw. Wand-
lungspflicht während oder zum Ende der laufzeit oder 
bei Vorliegen bestimmter aufsichtsrechtlicher Bedin-
gungen oder Auflagen oder umstände oder (ii)  das 
recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der 
schuldverschreibungen bzw. der Genussrechte oder zu 
einem anderen vorgesehenen Zeitpunkt (dies umfasst 
auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den inhabern bzw. 
Gläubigern ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des 
fälligen Geldbetrags stückaktien der Gesellschaft oder 
einer börsennotierten anderen Gesellschaft zu gewähren 
(„Aktienlieferungsrecht“).

Von dieser Ermächtigung darf nur Gebrauch gemacht 
werden, wenn die schuldverschreibungen, Genussrechte 
oder eine Kombination dieser instrumente so ausgestal-
tet werden, dass das Kapital, das für sie eingezahlt wird, 
die im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung 
geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen für die 
Anerkennung als Eigenmittel auf Ebene der Gesellschaft 
und/oder auf Gruppenebene und/oder auf Ebene eines 
Finanzkonglomerats erfüllt und etwaige aufsichtsrecht-
liche Aufnahmegrenzen nicht überschreitet. 

die schuldverschreibungen bzw. die Genussrechte 
können außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den 
entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen 
Währung eines oECd-landes begeben werden. 

die schuldverschreibungen bzw. die Genussrechte 
können auch durch ein nachgeordnetes Konzernunter-
nehmen der Gesellschaft ausgegeben werden; für diesen 
Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die 
schuldverschreibungen bzw. für die Genussrechte zu 
übernehmen und den inhabern bzw. Gläubigern options- 
bzw. Wandlungsrechte zu gewähren oder options- bzw. 
Wandlungspflichten oder ein Aktienlieferungsrecht zu 
vereinbaren. die Ausgabe von schuldverschreibungen 
und Genussrechten durch ein nachgeordnetes Konzern-
unternehmen und ihre Garantie durch die Gesellschaft 
dürfen nur erfolgen, wenn die insofern jeweils maßgeb-
lichen aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt 
werden.

die schuldverschreibungen können in Teilschuld-
verschreibungen eingeteilt werden. 

(2) Bezugsrecht; Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss

soweit den Aktionären nicht der unmittelbare Bezug der 
schuldverschreibungen bzw. der Genussrechte gewährt 
wird, wird ihnen das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise 
eingeräumt, dass die schuldverschreibungen bzw. die 
Genussrechte von einem oder mehreren Kreditinstitu-
ten, Wertpapierinstituten, nach § 53 Abs. 1 satz 1 oder 
§ 53b Abs. 1 satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das 
Kreditwesen tätigen unternehmen oder einer Gruppe 
oder einem Konsortium von Kreditinstituten, Wertpa-
pierinstituten und/oder solchen unternehmen mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten. Werden die schuldverschreibun-
gen bzw. die Genussrechte von einem nachgeordneten 
Konzernunternehmen ausgegeben, hat die Gesellschaft 
die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die 
Aktionäre der Gesellschaft nach Maßgabe der vorste-
henden sätze sicherzustellen. 

der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den 
folgenden Fällen auszuschließen:

—  der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats spitzenbeträge, die sich aufgrund des 
Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht 
der Aktionäre auszunehmen.

—  der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auch 
insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, 
damit inhabern oder Gläubigern von bereits zuvor 
ausgegebenen options- oder Wandelschuldver-
schreibungen oder -genussrechten (bzw. schuld-
verschreibungen oder Genussrechten mit auf Aktien 
der Gesellschaft gerichtetem Aktienlieferungsrecht) 
ein Bezugsrecht in dem umfang eingeräumt werden 
kann, wie es ihnen nach Ausübung der options- bzw. 
Wandlungsrechte oder bei Erfüllung der options- 
bzw. Wandlungspflichten oder nach Ausübung eines 
Aktienlieferungsrechts als Aktionär zustehen würde. 

—  der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
auf gegen Barzahlung ausgegebene options- oder 
Wandelschuldverschreibungen oder -genussrechte 
vollständig auszuschließen, sofern der Vorstand nach 
pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, 
dass der Ausgabepreis der schuldverschreibungen 
bzw. der Genussrechte ihren nach anerkannten, ins-
besondere finanzmathematischen Methoden ermit-
telten hypothetischen Marktwert nicht wesentlich 
unterschreitet. diese Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts gilt jedoch nur für schuldverschrei-
bungen bzw. Genussrechte mit einem options- bzw. 
Wandlungsrecht oder einer options- bzw. Wand-
lungspflicht oder einem Aktienlieferungsrecht der 
Gesellschaft auf Aktien mit einem anteiligen Betrag 
des Grundkapitals, der weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer 
ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden 
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Ermächtigung insgesamt 20 % des Grundkapitals 
übersteigen darf. Auf die vorgenannte 20 %-Grenze 
werden eigene Aktien angerechnet, die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß § 71 Abs. 1 nr. 8 
i. V. m. § 186 Abs. 3 satz 4 AktG im Zeitraum vom 
Beginn der laufzeit dieser Ermächtigung bis zur 
Ausgabe der betreffenden schuldverschreibun-
gen oder Genussrechte veräußert werden. Ferner 
sind auf die vorgenannte 20 %-Grenze diejenigen 
Aktien anzurechnen, die im Zeitraum vom Beginn 
der laufzeit dieser Ermächtigung bis zur Ausgabe 
der betreffenden schuldverschreibungen oder 
Genussrechte unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 satz 4 AktG 
im rahmen einer Barkapitalerhöhung neu ausgege-
ben werden. schließlich sind auf die vorgenannte 
20 %-Grenze Aktien anzurechnen, für die aufgrund 
von options- oder Wandelschuldverschreibungen 
oder -genussrechten, die während der laufzeit dieser 
Ermächtigung auf der Grundlage anderer Ermächti-
gungen unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 221 Abs. 4 satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 satz 4 AktG 
von der Gesellschaft oder deren nachgeordneten 
Konzernunternehmen ausgegeben worden sind, ein 
options- oder Wandlungsrecht, eine options- oder 
Wandlungspflicht oder zugunsten der Gesellschaft 
ein auf Aktien der Gesellschaft gerichtetes Aktien-
lieferungsrecht besteht.

—  soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschrei-
bungen ohne Wandlungsrecht/-pflicht, ohne opti-
onsrecht/-pflicht und ohne Aktienlieferungsrecht 
ausgegeben werden, wird der Vorstand ermächtigt, 
das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats insgesamt auszuschließen, wenn diese 
Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen 
obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. keine Mit-
gliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, 
keine Beteiligung am liquidationserlös gewähren 
und die Höhe der Verzinsung nicht in Abhängigkeit 
von der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzge-
winns oder der dividende berechnet wird (wobei die 
Kappung einer Verzinsung nach Maßgabe des Jah-
resüberschusses, des Bilanzgewinns, der dividende 
oder einer an diese Größen angelehnten Kennzahl 
nicht als abhängige Berechnung in diesem sinn gilt). 
Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung 
und der Ausgabebetrag der Genussrechte oder der 
Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt 
der Begebung aktuellen Marktkonditionen im 
Wesentlichen entsprechen.

(3) optionsrecht; Wandlungsverhältnis; 
bare  Zuzahlungen

im Falle der Ausgabe von optionsschuldverschreibungen 
oder -genussrechten werden jeder (Teil-)schuldver-
schreibung bzw. jedem Genussschein ein oder mehrere 
optionsscheine beigefügt, die den inhaber nach näherer 
Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden schuld-
verschreibungs- bzw. Genussscheinbedingungen zum 
Bezug von auf den namen lautenden stückaktien der 
Gesellschaft berechtigen oder – auch aufgrund eines 

Aktienlieferungsrechts  – verpflichten. Für auf Euro 
lautende, durch die Gesellschaft begebene options-
schuldverschreibungen oder -genussrechte können die 
schuldverschreibungs- bzw. Genussscheinbedingungen 
vorsehen, dass der optionspreis auch durch Übertragung 
von (Teil-)schuldverschreibungen bzw. Genussscheinen 
oder die Verrechnung mit dem rückzahlungsanspruch 
aus der (Teil-)schuldverschreibungen bzw. aus dem 
Genussrecht und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung 
bzw. eine bare optionsprämie erfüllt werden kann. soweit 
sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen 
werden, dass diese Bruchteile nach Maßgabe der schuld-
verschreibungs- bzw. Genussscheinbedingungen, gege-
benenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien 
aufaddiert werden können.

im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibun-
gen oder -genussrechten erhalten bei auf den inhaber 
lautenden schuldverschreibungen oder auf den inhaber 
lautenden Genussscheinen die inhaber, ansonsten die 
Gläubiger der (Teil- )schuldverschreibungen bzw. der 
Genussscheine, das unentziehbare recht oder die 
Pflicht, ihre (Teil-)schuldverschreibungen bzw. ihre 
Genussscheine gemäß den vom Vorstand festgelegten 
schuldverschreibungs- bzw. Genussscheinbedin-
gungen in auf den namen lautende stückaktien der 
Gesellschaft zu wandeln oder diese abzunehmen. das 
Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der division des 
nennbetrags einer (Teil-)schuldverschreibung bzw. 
eines Genussscheins durch den festgesetzten Wand-
lungspreis für eine auf den namen lautende stückaktie 
der Gesellschaft. liegt der Ausgabebetrag einer (Teil-) 
schuldverschreibung bzw. eines Genussscheins unter 
ihrem nennbetrag, kann sich das Wandlungsverhältnis 
auch aus der division des Ausgabebetrags durch den 
festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den namen 
lautende stückaktie der Gesellschaft ergeben. Bei der 
Berechnung des Wandlungsverhältnisses kann zum 
nennbetrag bzw. Ausgabebetrag einer (Teil-)schuld-
verschreibung bzw. eines Genussscheins eine etwaige 
bar zu erbringende Zuzahlung oder eine etwaige bar zu 
erbringende Wandlungsprämie hinzugerechnet werden. 
die schuldverschreibungs- bzw. Genussscheinbedingun-
gen können vorsehen, dass das Wandlungsverhältnis 
variabel ist und der Wandlungspreis (vorbehaltlich des 
nachfolgend unter (4) bestimmten Mindestpreises) in 
Abhängigkeit von der Entwicklung des Kurses der Aktie 
der Gesellschaft während der laufzeit der schuldver-
schreibung bzw. des Genussrechts festgesetzt wird. 
das Wandlungsverhältnis kann in jedem Fall auf volle 
Zahlen auf- oder abgerundet werden; auch in diesem 
Fall können eine in bar zu leistende Zuzahlung oder eine 
in bar zu leistende Wandlungsprämie festgelegt werden. 
im Übrigen kann vorgesehen werden, dass nicht wand-
lungsfähige spitzen zusammengelegt und/oder in Geld 
ausgeglichen werden.

§§ 9 Abs. 1 und 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.
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(4) options- und Wandlungspreis; Verwässerungsschutz

Für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts oder 
des Ausschlusses des Bezugsrechts nur für spitzenbe-
träge muss der jeweils festzusetzende options- bzw. 
Wandlungspreis für eine stückaktie der Gesellschaft 
mindestens 80 % des nicht gewichteten durchschnitt-
lichen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft im elek-
tronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse 
(i) während der Bezugsfrist mit Ausnahme der Tage der 
Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit der options- 
bzw. Wandlungspreis gemäß § 186 Abs. 2 satz 2 AktG 
fristgerecht bekannt gemacht und gemäß § 67a AktG 
übermittelt werden kann, oder, (ii) wenn der Vorstand 
den options- bzw. Wandlungspreis bereits früher fest-
legt und ihn bekannt macht, während der letzten zehn 
Börsenhandelstage vor dem Tag der Beschlussfassung 
durch den Vorstand über die Festlegung des options- 
bzw. Wandlungspreises betragen.

Wird das Bezugsrecht nicht nur für spitzenbeträge 
ausgeschlossen, muss der jeweils festzusetzende 
options- bzw. Wandlungspreis für eine stückaktie der 
Gesellschaft mindestens 80 % des nicht gewichteten 
durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien der Gesell-
schaft im elektronischen Handel an der Frankfurter Wert-
papierbörse an den letzten zehn Börsenhandelstagen 
vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand 
über die Ausgabe der schuldverschreibungen bzw. der 
Genussrechte betragen.

in den Fällen einer options- bzw. Wandlungspflicht 
oder eines Aktienlieferungsrechts kann der options- 
bzw. Wandlungspreis nach näherer Maßgabe der 
schuldverschreibungs- bzw. Genussscheinbedingun-
gen mindestens entweder dem vorstehend genannten 
Mindestpreis entsprechen oder dem nicht gewichteten 
durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der Gesell-
schaft im elektronischen Handel an der Frankfurter 
Wertpapierbörse während eines referenzzeitraums von 
15 Börsenhandelstagen vor dem Tag der Endfälligkeit 
bzw. dem anderen festgelegten Zeitpunkt, auch wenn 
dieser durchschnittskurs unterhalb des oben genannten 
Mindestpreises (80 %) liegt. 

Wird die Aktie der Gesellschaft während des maßgeb-
lichen Zeitraums nicht im elektronischen Handel an 
der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt, tritt für 
Zwecke der vorstehenden regelungen an die stelle des 
nicht gewichteten durchschnittlichen Börsenkurses 
der Aktie der Gesellschaft im elektronischen Handel an 
der Frankfurter Wertpapierbörse der nicht gewichtete 
durchschnittliche Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft 
an dem regulierten Markt oder in dem Freiverkehr, in 
dem die Aktie der Gesellschaft während des betreffenden 
Zeitraums das höchste Handelsvolumen aufweist.

der anteilige Betrag des Grundkapitals, der je (Teil-)
schuldverschreibung bzw. Genussschein auf die hierfür 
auszugebenden stückaktien der Gesellschaft entfällt, 
darf den nennbetrag der (Teil-)schuldverschreibung 
bzw. des Genussscheins zuzüglich einer etwaigen 
baren Zuzahlung (bzw. eines bei der Ausgabe gezahlten 

Agios) oder baren Wandlungs- oder optionsprämie nicht 
übersteigen. §§ 9 Abs. 1 und 199 Abs. 2 AktG bleiben 
unberührt. 

unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG kann der options- bzw. 
Wandlungspreis aufgrund einer Verwässerungsschutz-
klausel nach näherer Maßgabe der schuldverschrei-
bungs- bzw. Genussscheinbedingungen zum Zwecke 
der Wahrung der rechte der inhaber bzw. Gläubiger der 
schuldverschreibungen bzw. der Genussrechte gemäß 
bzw. entsprechend § 216 Abs. 3 AktG dann ermäßigt 
werden, wenn die Gesellschaft während der options- 
bzw. Wandlungsfrist (i) durch eine Kapitalerhöhung 
aus Gesellschaftsmitteln mit Ausgabe neuer Aktien 
das Grundkapital erhöht oder (ii) unter Einräumung 
eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre 
das Grundkapital erhöht oder eigene Aktien veräußert 
(jeweils ungeachtet eines etwaigen Ausschlusses des 
Bezugsrechts für spitzenbeträge) oder (iii) unter Einräu-
mung eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktio-
näre weitere schuldverschreibungen oder Genussrechte 
mit options- bzw. Wandlungsrecht oder options- oder 
Wandlungspflicht oder Aktienlieferungsrecht begibt, 
gewährt oder garantiert (ungeachtet eines etwaigen 
Ausschlusses des Bezugsrechts für spitzenbeträge) und 
in den Fällen (i) bis (iii) den inhabern oder Gläubigern 
schon bestehender options- bzw. Wandlungsrechte 
oder den schuldnern schon bestehender options- bzw. 
Wandlungspflichten oder von Aktienlieferungsrechten 
hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen 
nach Ausübung des options- bzw. Wandlungsrechts 
bzw. nach Erfüllung der options- oder Wandlungspflicht 
bzw. nach Ausübung des Aktienlieferungsrechts durch 
die Gesellschaft kraft Gesetzes zustehen würde. die 
Ermäßigung des options- bzw. Wandlungspreises kann, 
soweit gesetzlich zulässig, auch durch eine Barzahlung 
bei Ausübung des options- bzw. Wandlungsrechts oder 
Aktienlieferungsrechts oder bei der Erfüllung einer 
options- bzw. Wandlungspflicht bewirkt werden. soweit 
zum Verwässerungsschutz erforderlich, können die 
schuldverschreibungs- bzw. Genussscheinbedingungen 
für die vorgenannten Fälle auch vorsehen, dass die Anzahl 
der options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten bzw. 
der Aktienlieferungsrechte je (Teil-)schuldverschreibung 
bzw. je Genussschein angepasst wird. die schuldver-
schreibungs- bzw. Genussscheinbedingungen können 
darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung, für 
Kapitalerhöhungen unter vollständigem oder teilweisem 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre oder für 
andere außerordentliche Maßnahmen bzw. Ereignisse, 
die mit einer wirtschaftlichen Verwässerung des Wertes 
der options- bzw. Wandlungsrechte oder options- 
bzw. Wandlungspflichten oder Aktienlieferungsrechte 
verbunden sind (z. B. Kontrollerlangung durch dritte), 
eine Anpassung der options- bzw. Wandlungsrechte oder 
options- bzw. Wandlungspflichten oder der Aktienlie-
ferungsrechte und/oder der Anzahl der options- oder 
Wandlungsrechte bzw. -pflichten bzw. der Aktienlie-
ferungsrechte je (Teil-)schuldverschreibung bzw. je 
Genussschein vorsehen. §§ 9 Abs. 1 und 199 Abs. 2 AktG 
bleiben unberührt.
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(5) Weitere Bestimmungen

die schuldverschreibungs- bzw. Genussscheinbedin-
gungen können das recht der Gesellschaft vorsehen, 
im Falle der optionsausübung bzw. Wandlung nicht neue 
stückaktien zu gewähren, sondern einen Geldbetrag zu 
zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefern-
den Aktien dem nicht gewichteten durchschnittlichen 
schlusskurs der stückaktien der Gesellschaft im elektro-
nischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse oder, 
wenn die Aktie der Gesellschaft dort nicht gehandelt 
wird, an dem regulierten Markt oder dem Freiverkehr 
mit dem höchsten Handelsvolumen während der zehn 
Börsenhandelstage nach Erklärung der optionsausübung 
bzw. der Wandlung entspricht. 

die schuldverschreibungs- bzw. Genussscheinbedin-
gungen können auch vorsehen, dass die schuldver-
schreibungen bzw. die Genussrechte nach Wahl der 
Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital 
in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder einer 
börsennotierten anderen Gesellschaft gewandelt werden 
können oder das optionsrecht durch lieferung solcher 
Aktien erfüllt oder, wenn eine optionspflicht oder ein 
Aktienlieferungsrecht vorgesehen ist, mit lieferung 
solcher Aktien bedient werden kann. 

der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe 
und Ausstattung der schuldverschreibungen bzw. 
Genussrechte zu bestimmen bzw. im Einvernehmen mit 
den organen des die options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen bzw. die options- und/oder Wandel-
genussrechte begebenden Konzernunternehmens der 
Gesellschaft festzulegen. Zu diesen Einzelheiten der 
Ausgabe bzw. zur Ausstattung gehören insbesondere 
Zinssatz, laufzeit und stückelung, Festlegung einer baren 
Zuzahlung (bzw. eines bei Ausgabe zu zahlenden Agios) 
oder einer Wandlungs- oder optionsprämie, Ausgleich 
oder Zusammenlegung von spitzen, Begründung einer 
options- oder Wandlungspflicht oder eines Aktienlie-
ferungsrechts, options- bzw. Wandlungszeitraum, die 
Bedingungen einer Pflichtwandlung, der rang der schuld-
verschreibungen bzw. Genussrechte und eine etwaige 
Verlustteilnahme, der options- bzw. Wandlungspreis, der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien sowie Verwässerungs-
bestimmungen. Bei der Festlegung der Einzelheiten der 
Ausgabe und Ausstattung der schuldverschreibungen 
bzw. Genussrechte hat der Vorstand die Vorgaben dieser 
Ermächtigung einschließlich der aufsichtsrechtlichen 
Bestimmungen, insbesondere zur aufsichtsrechtlichen 
Anerkennung des eingezahlten Kapitals als Eigenmittel 
auf Ebene der Gesellschaft und/oder auf Gruppenebene 
und/oder auf Ebene eines Finanzkonglomerats sowie 
zur Einhaltung etwaiger aufsichtsrechtlich zulässiger 
Aufnahmegrenzen, einzuhalten. die Ermächtigung gilt 
ferner auch für den Zinssatz sowie die weitere Ausge-
staltung der Verzinsung der schuldverschreibungen 
bzw. Genussrechte. dabei kann die Verzinsung auch so 
gestaltet werden, dass ihre Zahlbarkeit und/oder ihre 
Höhe von der dividende, dem Jahresüberschuss, dem 
Bilanzgewinn oder anderen Bilanzkennziffern abhängig 
ist.

c) Änderung des Bedingten Kapitals 2022

das Bedingte Kapital 2022 wird wie folgt geändert und 
im rahmen der Änderung in das Bedingte Kapital 2024 
umbenannt:

das Grundkapital ist um bis zu Eur 240.000.003,46 
durch Ausgabe von bis zu 45.889.102 neuen, auf den 
namen lautende stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2024). die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
Gewährung von auf den namen lautenden stückaktien 
bei Ausübung von options- bzw. Wandlungsrechten 
oder bei Erfüllung entsprechender options- bzw. Wand-
lungspflichten bzw. bei Ausübung eines Wahlrechts der 
Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung 
des fälligen Geldbetrags stückaktien der Gesellschaft 
zu gewähren, an die inhaber oder Gläubiger von schuld-
verschreibungen oder Genussrechten, die aufgrund des 
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 
14. Mai 2024 bis zum 13. Mai 2029 von der Gesellschaft 
oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen 
begeben werden. die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 
zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden 
options- bzw. Wandlungspreis.

die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der 
Begebung von schuldverschreibungen oder von 
Genussrechten gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der 
Hauptversammlung vom 14. Mai 2024 und nur insoweit 
durchzuführen, 

 —  wie von options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch 
gemacht wird oder

 —  wie zur optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtete 
inhaber oder Gläubiger von schuldverschreibungen 
oder Genussrechten ihre Verpflichtung zur options-
ausübung bzw. Wandlung erfüllen oder

 —  wie die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder 
teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbe-
trags stückaktien der Gesellschaft zu liefern,

und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder Aktien 
aus genehmigtem Kapital, eigene Aktien oder Aktien 
einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedie-
nung eingesetzt werden. die ausgegebenen neuen 
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie entstehen, am Gewinn teil. der Vorstand wird 
soweit rechtlich zulässig ermächtigt, für den Fall, dass 
im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein 
Beschluss über die Verwendung des Gewinns für das 
dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehende 
Geschäftsjahr gefasst worden ist, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats festzulegen, dass die neuen Aktien vom 
Beginn des dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausge-
henden Geschäftsjahres an am Gewinn teilnehmen. der 
Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Von der 
Ermächtigung durch Hauptversammlungsbeschluss vom 
14. Mai 2024 zur Ausgabe von schuldverschreibungen 
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oder Genussrechten darf nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn die schuldverschreibungen oder Genussrechte so 
ausgestaltet sind, dass das Kapital, das für sie eingezahlt 
wird, die im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächti-
gung geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
für die Anerkennung als Eigenmittel auf Ebene der 
Gesellschaft und/oder auf Gruppenebene und/oder auf 
Ebene eines Finanzkonglomerats erfüllt und die etwaigen 
aufsichtsrechtlich zulässigen Aufnahmegrenzen nicht 
überschreitet. Ferner darf von der Ermächtigung durch 
Hauptversammlungsbeschluss vom 14. Mai 2024 im 
Wege der Begebung von schuldverschreibungen sowie 
von Genussrechten durch nachgeordnete Konzernunter-
nehmen und ihrer Garantie durch die Gesellschaft nur 
Gebrauch gemacht werden, wenn dies nach den insofern 
jeweils maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Bestimmun-
gen zulässig ist.

d) Änderung von § 5 Abs. 6 der Satzung

§ 5 Abs. 6 der satzung wird wie folgt geändert:

„(6) das Grundkapital ist um bis zu Eur 240.000.003,46, 
eingeteilt in bis zu stück 45.889.102 auf den namen 
lautende stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 
2024). die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durchge-
führt, soweit 

a)  die inhaber oder Gläubiger von options- bzw. Wand-
lungsrechten oder die zur optionsausübung bzw. 
Wandlung Verpflichteten aus schuldverschreibun-
gen oder Genussrechten, die von der Gesellschaft 
oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen 
der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des 
Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 
14. Mai 2024 bis zum 13. Mai 2029 begeben bzw. 
von der Gesellschaft garantiert werden, von ihren 
options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen 
oder,

b)  die inhaber oder Gläubiger von schuldverschreibun-
gen oder Genussrechten, die von der Gesellschaft 
oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen 
der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des 
Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss 
vom 14. Mai 2024 bis zum 13. Mai 2029 begeben 
bzw. von der Gesellschaft garantiert werden, zur 
optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind 
und diese Verpflichtung erfüllen oder,

c)  die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, an die inhaber 
oder Gläubiger von schuldverschreibungen oder 
Genussrechten, die von der Gesellschaft oder einem 
nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesell-
schaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands 
durch Hauptversammlungsbeschluss vom 14. Mai 
2024 bis zum 13. Mai 2029 begeben bzw. von der 
Gesellschaft garantiert werden, ganz oder teilweise 
anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien 
der Gesellschaft zu liefern, 

und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder Aktien 
aus genehmigtem Kapital, eigene Aktien oder Aktien einer 
anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung 
eingesetzt werden. die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt 
zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 
Ermächtigungsbeschlusses vom 14. Mai 2024 jeweils 
zu bestimmenden options- bzw. Wandlungspreis. die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres 
an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. der Vorstand 
ist soweit rechtlich zulässig ermächtigt, für den Fall, 
dass im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch 
kein Beschluss über die Verwendung des Gewinns für 
das dem Jahr der Ausgabe unmittelbar vorausgehende 
Geschäftsjahr gefasst worden ist, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats festzulegen, dass die neuen Aktien vom 
Beginn des dem Jahr der Ausgabe unmittelbar voraus-
gehenden Geschäftsjahres an am Gewinn teilnehmen. 
der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Von der 
Ermächtigung durch Hauptversammlungsbeschluss vom 
14. Mai 2024 zur Ausgabe von schuldverschreibungen 
oder Genussrechten darf nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn die schuldverschreibungen oder Genussrechte so 
ausgestaltet sind, dass das Kapital, das für sie eingezahlt 
wird, die im Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächti-
gung geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
für die Anerkennung als Eigenmittel auf Ebene der 
Gesellschaft und/oder auf Gruppenebene und/oder auf 
Ebene eines Finanzkonglomerats erfüllt und die etwaigen 
aufsichtsrechtlich zulässigen Aufnahmegrenzen nicht 
überschreitet. Ferner darf von der Ermächtigung durch 
Hauptversammlungsbeschluss vom 14. Mai 2024 im 
Wege der Begebung von schuldverschreibungen sowie 
von Genussrechten durch nachgeordnete Konzernunter-
nehmen und ihrer Garantie durch die Gesellschaft nur 
Gebrauch gemacht werden, wenn dies nach den insofern 
jeweils maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Bestimmun-
gen zulässig ist.“

  10. Beschlussfassung über die Aufhebung der von der 
Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 beschlos-
senen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwen-
dung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
und über die Erteilung einer neuen Ermächtigung 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss 
des Bezugsrechts und eines etwaigen Andienungs-
rechts
die Hauptversammlung vom 25. Mai 2022 hat unter 
Punkt 11 der Tagesordnung eine Ermächtigung zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß 
§ 71 Abs. 1 nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des 
Bezugsrechts und eines etwaigen Andienungsrechts 
beschlossen („Ermächtigung 2022“). Aufgrund der 
Ermächtigung 2022 kann die Gesellschaft eigene Aktien 
bis zu insgesamt 10 % des Grundkapitals im Zeitpunkt 
der Beschlussfassung am 25. Mai 2022 oder – wenn das 
Grundkapital der Gesellschaft dann niedriger ist – im Zeit-
punkt der Ausübung der Ermächtigung erwerben. Von der 
Ermächtigung 2022 ist im Zeitraum vom 16. Januar 2023 
bis 17. Februar 2023 im rahmen eines Aktienrückkauf-
programms Gebrauch gemacht worden. dabei sind für 
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Zwecke der unterlegung des von der Gesellschaft durch-
geführten Mitarbeiter aktienprogramms 84.898 eigene 
Aktien im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapier-
börse erworben worden. die Ermächtigung 2022 läuft 
mit Ende des 24. Mai 2027 aus.

Ferner soll auch zu Punkt 10 der Tagesordnung dem 
umstand rechnung getragen werden, dass der Gesetzge-
ber durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz mit Wirkung 
zum 15. dezember 2023 unter anderem vorgesehen hat, 
dass der so genannte „vereinfachte“ Bezugsrechtsaus-
schluss in § 186 Abs. 3 satz 4 AktG nicht mehr wie bislang 
in Höhe von 10 %, sondern nunmehr in Höhe von 20 % 
des Grundkapitals möglich ist. das gilt über § 71 Abs. 1 
nr. 8 satz 5 AktG auch für den Bezugsrechtsausschluss 
im rahmen der Verwendung eigener Aktien, die aufgrund 
einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 nr. 8 AktG erwor-
ben worden sind.

Vor diesem Hintergrund und zur Beibehaltung der einheit-
lichen laufzeit der Ermächtigung zum Erwerb eigener 
Aktien mit den laufzeiten der unter den Punkten 8 und 
9 vorgeschlagenen Ermächtigungen (Genehmigtes 
Kapital und Ermächtigung zur Ausgabe von options-, 
Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinn-
schuldverschreibungen oder einer Kombination dieser 
instrumente) soll die Ermächtigung 2022 durch eine 
neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 nr. 8 AktG ersetzt 
werden. die neue Ermächtigung soll ein Volumen von 
10 % des Grundkapitals der Gesellschaft haben.

Zu diesem Zweck schlagen Vorstand und Aufsichtsrat 
vor, zu beschließen:

1. Aufhebung der Ermächtigung 2022

die von der Hauptversammlung am 25. Mai 2022 unter 
Punkt 11 der Tagesordnung beschlossene Ermächti-
gung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
gemäß § 71 Abs. 1 nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des 
Bezugsrechts und eines etwaigen Andienungsrechts 
(„Ermächtigung 2022“) wird aufgehoben. die Aufhebung 
erfolgt mit Wirkung zu dem Zeitpunkt, zu dem die unter 
Ziffer 2 vorgeschlagene neue Ermächtigung zum Erwerb 
und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 
nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts 
und eines etwaigen Andienungsrechts wirksam wird. 
Von der Aufhebung bleiben die Verwendungsermächti-
gungen und die diesbezüglichen weiteren regelungen 
der Ermächtigung 2022, insbesondere zum Ausschluss 
des Bezugsrechts, für aufgrund der Ermächtigung 2022 
erworbene eigene Aktien unberührt.

2.  Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und 
zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 
nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts 
und eines etwaigen Andienungsrechts

a)  Erwerb eigener Aktien und Ausschluss eines etwaigen 
Andienungsrechts

die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu 
insgesamt 10 % des Grundkapitals im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese 
Ermächtigung oder – wenn das Grundkapital der Gesell-
schaft dann niedriger ist – im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung zu erwerben. Auf die erworbenen 
Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, 
die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr 
nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem 
Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. 
die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal 
oder mehrmals, zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck, 
insbesondere in Verfolgung eines oder mehrerer der in 
Buchstabe b) genannten Zwecke, ausgeübt werden. die 
Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in 
eigenen Aktien ausgenutzt werden. die Ermächtigung 
wird mit Beschlussfassung durch die Hauptversammlung 
wirksam und gilt bis zum 13. Mai 2029.

der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die 
nachfolgend bezeichneten Wege:

aa)  der Erwerb kann über die Börse erfolgen. in diesem 
Fall darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegen-
wert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den arith-
metischen Mittelwert der schlusskurse von Aktien 
gleicher Gattung der Gesellschaft im Xetra-Handel 
(oder in einem vergleichbaren nachfolgesystem) an 
der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei 
Handelstagen vor der Verpflichtung zum Erwerb um 
nicht mehr als 10 % unterschreiten und um nicht 
mehr als 10 % überschreiten.

bb)  der Erwerb kann ferner mittels eines an alle 
Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 
(„Kaufangebot“) bzw. mittels einer an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten („Angebotsaufforderung“) 
vorgenommen werden. dabei darf der Gegenwert je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten), wenn das Gesetz 
für den Erwerb einen Mindestpreis vorsieht, diesen 
gesetzlichen Mindestpreis nicht unterschreiten und 
um nicht mehr als 10 % überschreiten, und anderen-
falls den arithmetischen Mittelwert der schlusskurse 
von Aktien gleicher Gattung der Gesellschaft im 
Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren nachfol-
gesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 
letzten drei Handelstagen vor der Veröffentlichung 
des Kaufangebots bzw. der Angebotsaufforderung 
(jeweils die „Angebotsveröffentlichung“) um nicht 
mehr als 10 % unterschreiten und um nicht mehr als 
10 % überschreiten. Ergeben sich nach der Ange-
botsveröffentlichung erhebliche Abweichungen des 
maßgeblichen Börsenkurses der Aktien, so kann 
das Kaufangebot bzw. die Angebotsaufforderung 
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angepasst werden; im Fall einer solchen Anpassung 
darf der Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkos-
ten) den arithmetischen Mittelwert der schlusskurse 
von Aktien gleicher Gattung der Gesellschaft im 
Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren nachfol-
gesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den 
letzten drei Handelstagen vor der Veröffentlichung 
der Anpassung um nicht mehr als 10 % unterschrei-
ten und um nicht mehr als 10 % überschreiten. das 
Kaufangebot bzw. die Angebotsaufforderung kann 
weitere Bedingungen oder Fristen vorsehen. sofern 
bei einem Kaufangebot oder einer Angebotsaufforde-
rung das Volumen der Aktien, für die das Kaufangebot 
angenommen wird bzw. bei einer Angebotsauffor-
derung Verkaufsangebote abgegeben werden, 
das vorgesehene rückkaufvolumen überschreitet 
(„Überzeichnung“), erfolgt der Erwerb nach dem 
Verhältnis der Anzahl der Aktien, für welche das Kau-
fangebot bzw. die Angebotsaufforderung nach dem 
vorgesehenen rückkaufvolumen maximal gilt, zu der 
Gesamtzahl der Aktien, für welche die Aktionäre das 
Kaufangebot insgesamt angenommen bzw. bei einer 
Angebotsaufforderung insgesamt Verkaufsangebote 
abgegeben haben. Ferner kann die Gesellschaft im 
Fall einer Überzeichnung einen bevorrechtigten 
Erwerb bzw. eine bevorrechtigte Annahme geringer 
stückzahlen bis zu 100 stück Aktien je Aktionär, für 
die das Kaufangebot angenommen wird bzw. bei einer 
Angebotsaufforderung Kaufangebote abgegeben 
werden, und eine rundung nach kaufmännischen 
Grundsätzen vorsehen. insofern wird der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein 
etwaiges Andienungsrecht (umgekehrtes Bezugs-
recht) der Aktionäre auszuschließen. 

b) Verwendung erworbener eigener Aktien

der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, 
die aufgrund dieser Ermächtigung erworben werden, zu 
allen gesetzlich zugelassenen Zwecken, insbesondere zu 
den folgenden Zwecken zu verwenden: 

aa)  die Aktien können über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre veräußert werden.

bb)  die Aktien können in anderer Weise als über die Börse 
oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentli-
ches Angebot veräußert werden, wenn die Veräuße-
rung gegen Barzahlung und zu einem Preis erfolgt, 
der den Börsenpreis der Aktien gleicher Gattung 
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Als Zeitpunkt der Veräußerung gilt der 
Zeitpunkt der Eingehung der Übertragungsverpflich-
tung, auch wenn diese noch bedingt sein sollte, oder 
der Zeitpunkt der Übertragung selbst, wenn dieser 
keine gesonderte Verpflichtung vorausgeht oder 
wenn der Zeitpunkt der Übertragung in der Verpflich-
tungsvereinbarung als maßgeblich bestimmt wird. 
die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises 
für die eigenen Aktien erfolgt nach dieser Maßgabe 
zeitnah vor der Veräußerung der Aktien. der antei-
lige Betrag des Grundkapitals der Gesellschaft, der 
auf die Aktien, die nach diesem Buchstaben b) bb) 

erworben werden, und (i) auf Aktien, die von der 
Gesellschaft gegebenenfalls während der laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 Abs. 3 satz 4 AktG bzw. gemäß 
§ 203 i. V. m. § 186 Abs. 3 satz 4 AktG im rahmen 
einer Barkapitalerhöhung neu ausgegeben werden 
sowie (ii)  auf Aktien, in Bezug auf die aufgrund 
von schuldverschreibungen oder Genussrechten 
mit Wandel- oder optionsrechten bzw. -pflichten 
bzw. Aktienlieferungsrechten der Gesellschaft, die 
während der laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß § 221 Abs. 4 satz 2 
i. V. m. § 186 Abs. 3 satz 4 AktG von der Gesellschaft 
oder deren nachgeordneten Konzernunternehmen 
gegebenenfalls ausgegeben worden sind, ein 
options- oder Wandlungsrecht, eine Wandlungs- 
oder optionspflicht oder zugunsten der Gesellschaft 
ein Aktienlieferungsrecht besteht, entfällt, darf 
insgesamt nicht mehr als 20 % des Grundkapitals 
der Gesellschaft betragen. Maßgeblich ist dabei das 
Grundkapital zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
der Hauptversammlung über diese Ermächtigung 
oder – falls geringer – zum jeweiligen Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung.

cc)  die Aktien können gegen sacheinlage veräußert 
werden, insbesondere auch im Zusammenhang mit 
unternehmenszusammenschlüssen, dem Erwerb von 
unternehmen, unternehmensteilen und unterneh-
mensbeteiligungen oder dem Erwerb anderer Vermö-
gensgegenstände (einschließlich von Forderungen, 
auch soweit diese gegen die Gesellschaft gerichtet 
sind).

dd)  die Aktien können zur Erfüllung von Bezugsrechten 
von inhabern bzw. Gläubigern aus von der Gesell-
schaft oder von nachgeordneten Konzernunterneh-
men ausgegebenen Anleihen oder Genussrechten mit 
Wandel- oder optionsrechten, sowie zur Erfüllung 
von Aktienlieferungsrechten oder von Wandlungs- 
oder optionspflichten aus von der Gesellschaft 
oder von nachgeordneten Konzernunternehmen 
ausgegebenen Anleihen, Genussrechten oder einer 
Kombination dieser instrumente verwendet werden. 

ee)  Bei Veräußerung eigener Aktien durch Angebot an 
alle Aktionäre oder bei einer Kapitalerhöhung mit 
Bezugsrecht können den inhabern oder Gläubigern 
der von der Gesellschaft oder von nachgeordneten 
Konzernunternehmen ausgegebenen Anleihen oder 
Genussrechten mit Wandel- oder optionsrechten 
bzw. -pflichten bzw. Aktienlieferungsrechten Bezugs-
rechte auf die Aktien in dem umfang gewährt werden, 
wie es ihnen nach Ausübung der Wandel- bzw. opti-
onsrechte oder nach der Erfüllung von Wandel- bzw. 
optionspflichten oder eines Aktienlieferungsrechts 
der Gesellschaft zustehen würde.

ff)  die Aktien können Mitarbeitern und Handelsvertre-
tern zum Erwerb angeboten oder anderweitig, z. B. 
zur Bedienung von Erwerbs- oder Bezugsrechten, 
an Mitarbeiter und Handelsvertreter übertragen 
werden. Als Mitarbeiter gelten Personen, die in einem 
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Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft und/oder zu 
nachgeordneten Konzernunternehmen stehen oder 
standen. Als Handelsvertreter gelten Personen, die 
als „Einfirmen“-Handelsvertreter nach § 84 HGB 
ausschließlich für die Gesellschaft und/oder nachge-
ordnete Konzernunternehmen tätig sind oder waren.

gg)  die Aktien können zur durchführung einer Aktien-
dividende (scrip dividend), bei der die Aktionäre 
nach ihrer Wahl (ganz oder teilweise) anstelle einer 
Bardividende eine dividende in Form von Aktien der 
Gesellschaft erhalten, verwendet und zu diesem 
Zweck gegen (vollständige oder teilweise) Übertra-
gung des dividendenanspruchs übertragen werden.

hh)  die Aktien können durch den Vorstand eingezo-
gen werden, ohne dass die Einziehung oder ihre 
durchführung eines weiteren Hauptversammlungs-
beschlusses bedarf (§ 71 Abs. 1 nr. 8 satz 6 AktG). 
die Einziehung kann auch ohne Kapitalherabsetzung 
durch Erhöhung des anteiligen Betrags der übrigen 
stückaktien am Grundkapital erfolgen; in diesem 
Fall wird der Vorstand ermächtigt, die Angabe der 
Anzahl der Aktien in der satzung anzupassen. die 
Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien 
beschränkt werden.

c)  Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der 
Verwendung erworbener eigener Aktien

das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien ist inso-
weit ausgeschlossen, wie diese gemäß der vorstehenden 
Ermächtigungen unter Buchstaben b) bb), cc), dd), ee) 
und ff) verwendet werden. Ferner ist der Vorstand bei 
einer Veräußerung durch ein an alle Aktionäre gerichtetes 
öffentliches Angebot gemäß Buchstabe b) aa) ermäch-
tigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats für spitzenbeträge auszuschließen. darüber 
hinaus ist der Vorstand ermächtigt, bei einer Verwendung 
eigener Aktien gemäß Buchstabe b) gg) das Bezugsrecht 
der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ganz 
oder teilweise auszuschließen.

d)  Ausnutzung der Erwerbs- und Verwendungsermäch-
tigungen

die vorstehenden Erwerbs- und Verwendungsermächti-
gungen können unabhängig voneinander jeweils einmal 
oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen durch die 
Gesellschaft sowie durch nachgeordnete Konzernunter-
nehmen der Gesellschaft oder durch auf deren rechnung 
oder auf rechnung der Gesellschaft handelnde dritte, 
insbesondere durch Kreditinstitute, ausgenutzt werden. 
die Verwendungsermächtigungen gelten auch in Bezug 
auf eigene Aktien, welche die Gesellschaft gemäß § 71d 
satz 5 AktG erworben hat.

e) Zustimmung des Aufsichtsrats

Maßnahmen des Vorstands aufgrund dieses Haupt-
versammlungsbeschlusses bedürfen der Zustimmung 
des Aufsichtsrats. der Aufsichtsrat kann, soweit die 
Maßnahmen nicht den Ausschluss des Bezugsrechts 
oder eines etwaigen Andienungsrechts (umgekehrtes 
Bezugsrecht) der Aktionäre beinhalten, auch vorab eine 
generelle Zustimmung erteilen.

f) salvatorische regelung

sollten wider Erwarten einzelne Teile des Ermächti-
gungsbeschlusses gemäß dieser Ziffer 2 unwirksam 
sein, so soll dies die anderen Teile dieses Beschlusses 
unberührt lassen.
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TEIL B. –  
VERGÜTUNGSBERICHT 2023 DER  WÜSTENROT & 
WÜRTTEMBERGISCHE AG

Vergütungsbericht 2023 der Wüstenrot & 
 Württembergische AG gemäß § 162 AktG
die vom Aufsichtsrat beschlossenen Vergütungssysteme 
des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden von der 
Hauptversammlung am 20. Mai 2021 jeweils mit einer 
großen Mehrheit von 99,62% (Vorstand) bzw. 99,81% 
(Aufsichtsrat) gebilligt und sind auf der Homepage unter 
www.ww-ag.com/de/ueber-uns/vorstand-und-aufsichtsrat/
verguetung ver öffentlicht. 

Von den im Vergütungssystem des Vorstands gemäß den 
rechtlichen Vorgaben verankerten Möglichkeiten, vorüberge-
hend vom Vergütungssystem abzuweichen oder bei Vorliegen 
bestimmter umstände Anpassungen bei der Zielerreichung 
vorzunehmen, hat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2023 
keinen Gebrauch gemacht. 

der Vergütungsbericht des Geschäftsjahres 2022 wurde der 
Hauptversammlung am 23. Mai 2023 zur Beschlussfassung 
vorgelegt. die Hauptversammlung hat den Vergütungs-
bericht gebilligt. Es bestand daher keine Veranlassung, die 
Berichterstattung zu hinterfragen.

die nachfolgenden Ausführungen beinhalten insbesondere 
die Angaben nach § 162 AktG zu den im Einklang mit dem 
Vergütungssystem stehenden Vergütungen der gegen-
wärtigen und früheren Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2023. Beträge in Tabellen 
sind, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, nach 
kaufmännischen regeln gerundet. rundungen können zur 
Folge haben, dass Gesamtbeträge von den sich zusammen-
setzenden Einzelbeträgen abweichen können. 

1. Vergütungsbericht für die gegenwärtigen 
Vorstandsmitglieder

1.1 Vergütungsbestandteile 
um die Einordnung der gemachten Angaben zu erleichtern, 
werden die grundlegenden Bestandteile des Vergütungs-
systems des Vorstands nachfolgend zusammengefasst:

Gesamtübersicht Vergütungssystem Vorstand 

    

Vergütungsbestandteile Bemessungsgrundlage/Parameter 

Erfolgsunabhängige Vergütung   

Festgehalt Teilbetrag pensionsfähig (siehe nachstehend unter "Altersversorgung") 

Nebenleistungen Dienstwagen zur dienstlichen und privaten Nutzung, Versicherungen, Vorsorgeuntersuchungen, einmalige 
Zuschüsse zu Umzug und Wohnung, Sign-on Boni 

Altersversorgung 

Altersversorgung ausschließlich finanziert über die Gesellschaft: 
• beitragsorientierte Leistungszusage für Alters- und Todesfallleistung, Leistungszusage für 
Invalidenleistung 
• Beitrag: % des pensionsfähigen Festgehalts 

      

Erfolgsabhängige variable Vergütung   

Zielbonusmodell Grundsätzlich  % Unternehmens- und % Individualziele auf Jahresbasis; Bandbreite Zielerreichung  
bis %  

Auszahlung/Aufschubzeiten/ 
Nachhaltigkeit 

Auszahlung von  
• % der Tantieme sofort nach Feststellung des Zielerreichungsgrades (kurzfristig) 
• % nach drei Jahren in Abhängigkeit von Nachhaltigkeitskriterien (langfristig): 
  -  Jahresdurchschnitt IFRS-Konzernergebnis ≥  Mio  
  - kein Verlust in drei Geschäftsjahren 

      

Sonstige Vergütungsregelungen     

Maximalvergütung p.a. Vorstandsvorsitzender: ,  Mio , ordentliches Vorstandsmitglied: ,  Mio  

Ziel-Gesamtvergütung p.a. Vorstandsvorsitzender: ,  Mio , ordentliches Vorstandsmitglied: ,  Mio  

Tantiemeverlust/Rückforderungsmöglichkeit 
von erfolgsabhängiger Vergütung 

Bei 
• wesentlichen Pflichtverletzungen oder einem Verhalten, das für die Gesellschaft zu einer wesentlichen 
regulatorischen Sanktion geführt hat,  
• Verletzung relevanter externer oder interner Regelungen in Bezug auf gebotenes Verhalten in 
schwerwiegendem Maß. 
 
Bei Vorliegen eines Verstoßes Verpflichtung zur Rückzahlung von bereits von der Gesellschaft 
ausgezahlten variablen Vergütungen. Der Verlust des Tantiemeanspruchs und die 
Rückzahlungsverpflichtung gelten für die Tantiemen für sämtliche Geschäftsjahre, für welche bei 
Feststellung des Verstoßes die Auszahlung noch nicht erfolgt ist oder die bei Feststellung des Verstoßes 
nicht länger als zwei Jahre abgelaufen sind (Claw-back).  

Abfindungs-Caps Abfindungs-Cap von zwei Jahresvergütungen, maximal aber Vergütung für die verbleibende 
Vertragslaufzeit 

      

https://www.ww-ag.com/de/ueber-uns/vorstand-und-aufsichtsrat/verguetung
https://www.ww-ag.com/de/ueber-uns/vorstand-und-aufsichtsrat/verguetung
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1.2 Vergütung

Gewährte und geschuldete Vergütung gemäß § 162 
Abs. 1 AktG
die folgenden Tabellen stellen die den gegenwärtigen 
Vorstandsmitgliedern im Geschäftsjahr 2023 bzw. 2022 
gewährten und geschuldeten festen und variablen Vergü-
tungsbestandteile einschließlich deren jeweiligen relativen 
Anteils nach § 162 Abs. 1 AktG dar. dies sind alle Beträge, 
die den einzelnen Vorstandsmitgliedern im Berichtszeit-
raum tatsächlich zugeflossen sind (gewährte Vergütung). 
rechtlich fällige, aber im Geschäftsjahr nicht zugeflossene 
Vergütung (geschuldete Vergütung) lag nicht vor. die 
gewährte Vergütung umfasst die im Geschäftsjahr 2023 
bzw. 2022 ausgezahlte erfolgsunabhängige Festvergütung, 
die im betreffenden Geschäftsjahr angefallenen nebenleis-
tungen sowie die in 2023 bzw. 2022 zur Auszahlung fällige 
und entsprechend ausgezahlte erfolgsabhängige Vergütung 

vorausgegangener Geschäftsjahre. Bei der erfolgsabhän-
gigen Vergütung handelt es sich zum einen um den im 
Geschäftsjahr 2023 fällig gewordenen und entsprechend 
ausgezahlten ersten Teil der Tantiemen aus 2022 (kurzfris-
tig), zum anderen um den über drei Jahre zurückgehaltenen 
und in 2023 bzw. 2022 fälligen und entsprechend ausge-
zahlten Tantiemeanteil aus 2019 bzw. 2018 (langfristig). 
die nebenleistungen beinhalten die referenzraten und die 
Kosten für die private nutzung des zur Verfügung gestellten 
dienstwagens, die Beiträge für Versicherungen sowie die 
Kosten der Vorsorgeuntersuchungen. Mögliche einmalige 
nebenleistungen fielen im Geschäftsjahr nicht an. laufende 
Aufwendungen für die Altersversorgungszusagen bleiben 
bei dieser Betrachtung definitionsgemäß außer Ansatz. 
nicht berücksichtigt sind daher die dienstzeitaufwände 
bzw. die Beiträge für die betriebliche Altersversorgung, da 
diese im Geschäftsjahr weder gewährt noch geschuldet 
sind im sinne von § 162 Abs. 1 AktG.

         

Gewährte und geschuldete Vergütung Konzern     

Gegenwärtige Vorstände 

 Jürgen A. Junker Alexander Mayer Jürgen Steffan Jens Wieland  

in Tsd          

         

Bestellungszeitraum /  – /  /  - /  /  - /  /  - /  

         

Erfolgsunabhängige Festvergütung         

Festgehalt (pensionsberechtigt und Zulage)  ,   ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Nebenleistungen  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Vergütungen für Aufsichtsratstätigkeiten im Konzern ,  ,  – – – – – – 

G e s a m t  F e s t   ,   ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Erfolgsabhängige, variable Vergütung         

Variable Vergütung für das Geschäftsjahr  ( %), 
ausgezahlt im Geschäftsjahr  

,  – ,  – ,  – ,  – 

Variable Vergütung WWI  und WWS  für das Geschäftsjahr 
 ( %), ausgezahlt im Geschäftsjahr  

– – – – – – ,  – 

Variable Vergütung für das Geschäftsjahr  ( %), 
ausgezahlt im Geschäftsjahr  

– ,  – ,  – ,  – ,  

Variable Vergütung WWI  und WWS  für das Geschäftsjahr 
 ( %), ausgezahlt im Geschäftsjahr  

– – – – – – – ,  

Variable Vergütung zurückgehalten aus dem Geschäftsjahr 
 ( %), ausgezahlt im Geschäftsjahr  

,  – ,  – ,  – ,  – 

Variable Vergütung zurückgehalten aus dem Geschäftsjahr 
 ( %), ausgezahlt im Geschäftsjahr  

– ,  – ,  – – – ,  

Variable Vergütung ratierliche Auszahlung nach §§ -  
InstitutsVerV für die Geschäftsjahre - , 
ausgezahlt in den Geschäftsjahren  und  

– – – – ,  ,  – – 

G e s a m t  V a r i a b e l  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

G e s a m t v e r g ü t u n g   ,   ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Relativer Anteil         

Festgehalt zu Gesamtvergütung % % % % % % % % 

Nebenleistungen inkl. Vergütung für Aufsichtsrats- 
tätigkeiten im Konzern zu Gesamtvergütung 

% % % % % % % % 

Erfolgsabhängige, variable Vergütung ( % = kurzfristig) 
und % WWI und WWS zu Gesamtvergütung 

% % % % % % % % 

Erfolgsabhängige, variable Vergütung ( % = langfristig) 
und ggf. ratierliche Auszahlung nach §§ -  
InstitutsVerV zu Gesamtvergütung 

% % % % % % % % 

Dienstwagen, Versicherungen, Vorsorgeuntersuchungen, einmalige Zuschüsse zu Wohnung und Umzug, Sign-on Boni 
 

Bei der W&W Informatik GmbH (WWI) und W&W Service GmbH (WWS) gibt es keine gestreckte Auszahlung. Die variable Vergütung wurde  und  voll ausgezahlt. 
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Gewährte und geschuldete Vergütung W&W AG     

Gegenwärtige Vorstände 

 Jürgen A. Junker Alexander Mayer Jürgen Steffan Jens Wieland 

in Tsd          

         

Bestellungszeitraum /  – /  /  - /  /  - /  /  - /  

         

Erfolgsunabhängige Festvergütung         

Festgehalt (pensionsberechtigt und Zulage)  ,   ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Nebenleistungen  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Vergütungen für Aufsichtsratstätigkeiten im 
Konzern 

,  ,  – – – – – – 

G e s a m t  F e s t   ,   ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Erfolgsabhängige, variable Vergütung         

Variable Vergütung für das Geschäftsjahr 
 ( %) 

ausgezahlt im Geschäftsjahr  
,  – ,  – ,  – ,  – 

Variable Vergütung für das Geschäftsjahr 
 ( %) 

ausgezahlt im Geschäftsjahr  
– ,  – ,  – ,  – ,  

Variable Vergütung zurückgehalten aus dem 
Geschäftsjahr  ( %) 
ausgezahlt im Geschäftsjahr  

,  – – – ,  – ,  – 

Variable Vergütung zurückgehalten aus dem 
Geschäftsjahr  ( %) 
ausgezahlt im Geschäftsjahr  

– ,  – – – – – ,  

G e s a m t  V a r i a b e l  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

G e s a m t v e r g ü t u n g   ,   ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Relativer Anteil         

Festgehalt zu Gesamtvergütung % % % % % % % % 

Nebenleistungen inkl. Vergütung für 
Aufsichtsratstätigkeiten im Konzern zu 
Gesamtvergütung 

% % % % % % % % 

Erfolgsabhängige, variable Vergütung ( % 
= kurzfristig) zu Gesamtvergütung 

% % % % % % % % 

Erfolgsabhängige, variable Vergütung ( % 
= langfristig) zu Gesamtvergütung 

% % – – ,  – % % 

Dienstwagen, Versicherungen, Vorsorgeuntersuchungen, einmalige Zuschüsse zu Wohnung und Umzug, Sign-on Boni 
         

Wie den Tabellen entnommen werden kann, wurde die 
vom Aufsichtsrat festgelegte Maximalvergütung für den 
Vorstandsvorsitzenden in Höhe von brutto 2,2 Mio. € sowie 
in Höhe von brutto 1,2 Mio. € für alle weiteren Vorstands-
mitglieder im Konzern eingehalten. die festgesetzte Höhe 
der Maximalvergütung wurde bei allen Vorstandsmitgliedern 
unterschritten.

Es wurden keine variablen Vergütungsbestandteile zurück-
gefordert. 

Alle Bestandteile der Vergütung entsprechen dem Ver -
gütungssystem und damit der Vergütungspolitik.
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1.3 Variable Vergütungsbestandteile: 
 erfolgsabhängige Vergütung und Anwendung 
der Leistungskriterien gemäß § 162 Abs. 1 S.2 
Nr. 1 AktG

die erfolgsabhängige, variable Vergütung (Tantieme) ist an 
ein Zielvereinbarungssystem geknüpft, das unternehmens-
bezogene und individuelle Ziele (leistungskriterien) vorsieht. 
der Anteil der unternehmensziele an den Gesamtzielen 
beträgt 80%, der Anteil der individuellen Ziele 20%. Werden 
die Ziele nicht erreicht, kann die variable Vergütung bis auf 
null sinken, werden die Ziele übertroffen, so ist der Zielerrei-
chungsgrad auf 140% begrenzt. die Auszahlung der erfolgs-
abhängigen Vergütung erfolgt in zwei Tranchen: 40% werden 
im Folgejahr nach Feststellung des Zielerreichungsgrades 
sofort ausgezahlt (kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung), 
60% des erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteils werden 
über einen Zeitraum von drei Jahren zurückgehalten und 
unter den Vorbehalt von Verfallsklauseln gestellt (langfris-
tige erfolgsabhängige Vergütung). im Geschäftsjahr 2023 
wurden der erste Teil der Tantiemen des Geschäftsjahres 
2022 sowie der zweite Teil zurückgehaltener Tantiemen aus 
2019 fällig und ausgezahlt. Bei Herrn steffan erfolgte zudem 
die ratierliche Auszahlung zurückgehaltener Tantiemen der 

Geschäftsjahre 2017 bis 2019 für seine damalige Tätigkeit 
bei der Wüstenrot Bausparkasse AG in Übereinstimmung mit 
den Vorgaben der institutsvergütungsverordnung.

die folgenden Angaben beziehen sich daher zum einen auf 
den ersten Teil der Tantiemen des Geschäftsjahres 2022 
sowie die dieser variablen Vergütung zugrunde liegenden 
leistungskriterien. Zum anderen werden die Tantiemen und 
leistungskriterien des Geschäftsjahres 2019 dargestellt.

1.3.1  Tantiemen und leistungskriterien des Geschäfts-
jahres 2022 W&W (kurzfristige erfolgsabhängige 
Vergütung)

die unternehmensziele, die für alle Vorstandsmitglieder 
gleichermaßen gelten, setzen sich aus den leistungs-
kriterien „Jahresergebnis Konzern“, „Marktperformance 
Konzern“, „Mitarbeiterzufriedenheit“, „Kosteneffizienz“ sowie 

„Jahresergebnis W&W“ zusammen. diese leistungskriterien 
(Ziele und Messgrößen), ihre Gewichtung, Vergütungs- und 
leistungskorridor (Zielerreichungsgrad 0 – 140% und unter-/
obergrenzen) sowie die leistungsfeststellung (gewichteter 
Zielerreichungsgrad) sind in der nachfolgenden Tabelle 
dargestellt:

        

Unternehmensziele  / Zielerreichung Vorstand W&W AG    

 Ist  

Messgröße / Konzern Ziel 
 

Untergrenze 
( er-Wert) 

Obergrenze 
( er-Wert) 

Ist-Wert 
variable 

Vergütung 

Zieler- 
reichungs- 

grad ( - ) 
Gewich- 

tung 

Gewichteter 
Zielerrei- 

chungsgrad 

Ziel : Jahresergebnis Konzern n. St. (IFRS) in 
Mio  
Nebenbed.: Fähigkeit zur Dividenden- 
zahlung der W&W AG aus  
≥ ,   je Aktie * 

,  ,  ,  ,  ,  % , % 

Ziel : Marktperformance Konzern 
Konzernkunden (Anzahl in Tsd) 

 ,   ,   ,   ,  ,  % , % 

Ziel : Mitarbeiterzufriedenheit Konzern 
Ergebnis der konzernweiten 
Mitarbeiterbefragung nach der 
Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit der 
W&W-Gruppe als Arbeitgeber (in %) 

,  ,  ,  ,  ,  % , % 

Einzelunternehmen        

Ziel : Kosteneffizienz 
Verwaltungsaufwendungen W&W AG (SAP 
CO) in Mio  

,  ,  ,  ,  ,  % , % 

Ziel : Jahresergebnis W&W AG n. St. (HGB) 
in Mio  

,  ,  ,  ,  ,  % , % 

Summe      % , % 

Zielerreichungsgrad Unternehmensziele bei Ansatz auf %    % , % 

* Die Nebenbedingung wurde erfüllt 
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die nachfolgenden Tabellen stellen die individuellen 
leistungskriterien (Ziele und Bemessungskriterien), ihre 
Gewichtung, Vergütungs- und leistungskorridor (Zielerrei-
chungsgrad 0 – 140% und unter-/obergrenzen) sowie die 
leistungsfeststellung (gewichteter Zielerreichungsgrad) 
dar. die individuellen leistungskriterien setzen sich aus 
quantitativen und qualitativen Zielen zusammen. da die 

qualitativen Ziele – anders als die quantitativen – in der 
regel nicht mit bestimmten Messwerten hinterlegt werden 
können, erfolgte bei den qualitativen Zielen die Feststellung 
des Zielerreichungsgrades durch Prüfung und Bewertung 
der maßgeblichen umstände durch den Aufsichtsrat auf 
der Grundlage einer Empfehlung des Personalausschusses:

        

Individualziele  / Zielerreichung      

Jürgen A. Junker       

Individualziele  
Anteil an Gesamtzielen % 

Bemessungs- 
kriterien / 

Zielwert 

Untergrenze 
für %-

Auszahlung 

Obergrenze für 
%-

Auszahlung 
Gewich- 

tung 
Ist 

 

Zielerrei- 
chungsgrad 

( - ) 

Gewichteter 
Zielerrei- 

chungsgrad 

quantitativ        

Ausbau profitabler Wachstumsfelder % Zielerreichung, sofern in den Segmenten Baufinanzierung, Komposit und Leben erreicht wird: 

- Vertriebsleistung Baufi-Annahmen 
(Eigenbuch und Fremdbuch) in Mio  

 ,   ,   ,  %  ,  , % , % 

- Gebuchte Bruttobeiträge 
Geschäftseinheit Leben in Mio  

 ,   ,   ,  %  ,  , % , % 

- Gebuchte Bruttobeiträge WV  in Mio   ,   ,   ,  %  ,  , % , % 

- Gebuchte Bruttobeiträge WK  in Mio  ,  ,  ,  % ,  , % , % 

qualitativ        

Zukunft der Arbeit (ESG) 

Gruppenweites Zukunftskonzept zur modernen 
Zusammenarbeit wurde erarbeitet, in W&W 
Management Board Strategieklausur am . .  
vorgestellt und verabschiedet. Zukunftskonzept wurde 
in der Aufsichtsratssitzung mit anschließender 
Strategieklausur der W&W AG am ./ . .  
vorgestellt. Konkrete Maßnahmen je Handlungsfeld 
(bspw. Weiterentwicklung agiler Methoden, 
Weiterentwicklung  Führungskräfteunterstützung, 
Umsetzung  Arbeitsmodelle, Desksharing Konzept, 
Förderung hybrides u. kollaboratives Arbeiten inkl. 
technischer Ausstattung, mobiles Arbeitskonzept) inkl. 
Roadmap wurden für die W&W Gruppe aus dem 
Zukunftskonzept abgeleitet und bis zur Campus 
Eröffnung am . .  umgesetzt. 
 

% – , % , % 

Summe Zielerreichung Individualziele bezogen auf %     , % 

Festgesetzter Zielerreichungsgrad (aufgerundet)     , % 

WV = Württembergische Versicherung AG 
WK = Württembergische Krankenversicherung AG 
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Individualziele  / Zielerreichung      

Alexander Mayer       

Individualziele  
Anteil an Gesamtzielen % 

Bemessungs- 
kriterien / 

Zielwert 

Untergrenze 
für %-

Auszahlung 

Obergrenze für 
%-

Auszahlung 
Gewich- 

tung 
Ist 

 

Zielerrei- 
chungsgrad 

( - ) 

Gewichteter 
Zielerrei- 

chungsgrad 

quantitativ        

- Jahresergebnis W&W AG n. St. (HGB) in 
Mio  

,  ,  ,  % ,  , % , % 

- Ergebnis Kapitalanlagen auf eigene 
Rechnung GF Vers; Ziele: . , , davon 
WV  , , WL  , , WK  ,   

 ,  ,   ,  % ,  , % , % 

qualitativ        

Projektumsetzung IFRS  

Umsetzung des Projekts IFRS  ist in Time, Scope und 
Budget erfolgt. Alle Voraussetzungen für den Einsatz 
von IFRS  wurden geschaffen. 
 
Für WL  wurden IFRS -Maßnahmen entsprechend 
Plan umgesetzt. Aufgrund einer Veränderung in der 
Einschätzung des Wirtschaftsprüfers mussten weitere 
ungeplante Maßnahmen gegen Ende des Jahres 
umgesetzt werden, so dass die Ergebnisse etwas 
verzögert wurden. 

% – , % , % 

Weitere Neuordnung der 
Finanzfunktionen 

Weitere Neuordnung der Finanzfunktion wurde vor dem 
Hintergrund des herausfordernden Umfelds in  
repriorisiert und in die Verzielung für  erneut 
aufgenommen. Erste Workshops mit potenziellen Key 
Playern mit dem Fokus auf die Neuordnung der Finanz- 
& Risikofunktion innerhalb der Finanzgruppe haben 
Ende  begonnen. 

% – , % , % 

Ermittlung CO -Fußabdruck W&W-
Gruppe & Umsetzung Projekt PAN (ESG) 

CO -Fußabdruck wurde für alle W&W-Gesellschaften 
berechnet und messbar gemacht. Die Maßnahmen 
wurden der Geschäftsführung der Asset Management 
und im Nachhaltigkeitsboard vorgestellt. Insgesamt 
zahlreiche Maßnahmen zur CO -Reduzierung in  
getroffen. Wesentlicher Schritt war die Umstellung der 
Benchmarks bei den Emerging Markets Bonds – Fonds. 
Zur Gewährleistung einer „Anrechnung“ nach Artikel  
SDFR wurde  auf eine von J.P. Morgan neu entwickelte 
ESG-Benchmark umgestellt und Portfolien angepasst. 
Alle relevanten Themen in Time, Scope und Budget 
umgesetzt. 

% – , % , % 

Summe Zielerreichung Individualziele bezogen auf %     , % 

Festgesetzter Zielerreichungsgrad (aufgerundet)     , % 

WV = Württembergische Versicherung AG 
WL = Württembergische Lebensversicherung AG 
WK = Württembergische Krankenversicherung AG 
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Individualziele  / Zielerreichung      

Jürgen Steffan       

Individualziele  
Anteil an Gesamtzielen % 

Bemessungs- 
kriterien / 

Zielwert 

Untergrenze 
für %-

Auszahlung 

Obergrenze für 
%-

Auszahlung 
Gewich- 

tung 
Ist 

 

Zielerrei- 
chungsgrad 

( - ) 

Gewichteter 
Zielerrei- 

chungsgrad 

quantitativ        

Gesamtkosten Konzern in Mio  
 

% Zielerreichung liegt vor, wenn die 
Ist-Kosten laut SAP CO vor eventuellen 
Einsteuerungsmaßnahmen die geplanten 
Kosten nicht überschreiten. 

 ,   ,   ,  %  ,  , % , % 

qualitativ        

Weitere Neuordnung der Finanzfunktion 

Weitere Neuordnung der Finanzfunktion wurde vor dem 
Hintergrund des herausfordernden Umfelds in  
repriorisiert und in die Verzielung für  erneut 
aufgenommen. Erste Workshops mit potenziellen Key 
Playern mit dem Fokus auf die Neuordnung der Finanz- 
u. Risikofunktion innerhalb der Finanzgruppe haben 
Ende  begonnen. 

% – , % , % 

Zukunft der Arbeit / Personal- 
entwicklungskonzept  (ESG) 

Personalentwicklungskonzept  (ESG) wurde in der 
AR-Klausur der W&W AG im September  sowie in 
den Herbstsitzungen der AR's der BSW, WV und WL 
vorgestellt. Analyse des langfristigen Personalbedarfs 
hat stattgefunden. Umsetzungsplanung für sämtliche 
Geschäftsbereiche der W&W Gruppe ist erfolgt. 

% – , % , % 

Erarbeitung/Aktualisierung des Konzepts 
zur Profitabilitätssteuerung 

Konzept zur Profitabilitätssteuerung wurde erarbeitet, 
das bestehende Profitabilitätskennzahlensystem der 
W&W Gruppe aktualisiert und im Rahmen der 
Planungsklausurtagung  vorgestellt und 
verabschiedet. Hierbei erfolgte die Weiterent- 
wicklung der Profitabilitätssteuerung entlang der drei 
Zieldimensionen: Ergebnisziele ( -  Jahre), 
Ergebnisambitionen ( -  Jahre) und marktorientierte 
Bewertung. 

% – , % , % 

Summe Zielerreichung Individualziele bezogen auf %     , % 

Festgesetzter Zielerreichungsgrad      , % 
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Individualziele  / Zielerreichung      

Jens Wieland       

Individualziele  
Anteil an Gesamtzielen % 

Bemessungs- 
kriterien / 

Zielwert 

Untergrenze 
für %-

Auszahlung 

Obergrenze für 
%-

Auszahlung 
Gewich- 

tung 
Ist 

 

Zielerrei- 
chungsgrad 

( - ) 

Gewichteter 
Zielerrei- 

chungsgrad 

quantitativ        

Einhaltung IT-Budget  
(Gesamtkosten W&W Informatik GmbH 
SAP CO vor DL-Ertrag in Mio ) 
 

% Zielerreichung, wenn das für  
geplante und verabschiedete IT-Budget 
für die W&W-Gruppe nicht überschritten 
wird. 

,  ,  ,  % ,  , % , % 

qualitativ        

Umsetzung Kraftfahrt.Besser! 

Erfolgreicher Soft Launch (Family & Friends Phase 
Adam Riese) per November  erfolgt. Erfüllung der 
Kriterien Scope und Budget. Zeitliche Verzögerung um  
Monate führt zu einer Untererfüllung des Zieles um 

%. 

% – , % , % 

Umsetzung b@w 

Zeitanteilige Umsetzung der Stufe  fand im zeitlichen 
Verzug aufgrund Verzögerungen der Stufe  sowie 
aufgrund von Stabilisierungsmaßnahmen statt (Time 

%; Scope %). Infolge Stundensatzänderung der 
WWI erfolgte Budgeterhöhung um ,  Mio. EUR 
(Budget %). 

% – , % , % 

Sicherstellung der No-Host-Strategie 
 

Aktuelle Roadmap zur Abschaltung des Host überprüft. 
Darstellung der Gesamtroadmap wurde in der Sitzung 
des W&W-Aufsichtsrats am . .  inkl. Vertiefung 
Komposit vorgestellt. Vertiefung BSW wurde in der 
Sitzung des Aufsichtsrats der W&W am . .  
vorgestellt. 

% – , % , % 

Klimaneutralität & Reduzierung CO -
Fußabdruck W&W-Gruppe (Scope + ) 
(ESG) 

CO -Fußabdruck wurde für W&W-Gruppe ermittelt und 
messbar gemacht. Ermittelt und erfasst wurden die 
Emissionen von Scope  und . Gebäudemissionen 
(Heizöl, Erdgas, Diesel, Fernwärme und Strom) sowie 
die Emissionen des Fuhrparks (Kraftstoff & Strom) für 
die Standorte Stuttgart, Ludwigsburg und Campus 
ermittelt. Im Vergleich zu  haben sich diese um ,  
% reduziert. Verbleibende CO -Emissionen über den 
Kauf von Zertifikaten kompensiert. 

% – , % , % 

Summe Zielerreichung Individualziele bezogen auf %     , % 

Festgesetzter Zielerreichungsgrad (aufgerundet)     , % 
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der vom Aufsichtsrat ermittelte und festgesetzte Gesamt-
ziel erreichungsgrad für das Geschäftsjahr 2022 sowie die 
sich für das Geschäftsjahr 2022 daraus ergebenden Höhen 
der Gesamttantiemen der einzelnen Vorstandsmitglieder 
sind den nachfolgenden Aufstellungen zu entnehmen:

        

Gesamtzielerreichungsgrad und Tantiemen  W&W AG    

 

Ermittelter und fest- 
gesetzter Gesamtzieler- 

reichungsgrad 
 

Zielerreichungsgrad = ZEG 

Zwischen- 
summe 

Gesamt- 
zielerrei- 

chungsgrad 

Zieltantieme 
 

Festgesetzte 
Tantieme  

Teil : % 
ausgezahlt in 

 

Teil : % zur 
Auszahlung fällig in 

 in Abhängig- 
keit der Erfüllung 

von Nachhaltigkeits- 
kriterien 

in Tsd         

Jürgen A. Junker 

ZEG Unternehmensziele 
, % x % 

, % 

, % ,  ,  ,  ,  
ZEG Individualziele 

% x % 
, % 

Alexander Mayer 

ZEG Unternehmensziele 
, % x % 

, % 

, % ,  ,  ,  ,  
ZEG Individualziele 

% x % 
, % 

Jürgen Steffan 

ZEG Unternehmensziele 
, % x % 

, % 

, % ,  ,  ,  ,  
ZEG Individualziele 

% x % 
, % 

Jens Wieland 

ZEG Unternehmensziele 
, % x % 

, % 

, % ,  ,  ,  ,  
ZEG Individualziele 

% x % 
, % 
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1.3.2  Tantiemen und leistungskriterien des Geschäfts-
jahres 2022 der Vorstandsmitglieder Alexander 
Mayer und Jens Wieland bei weiteren Gesellschaften 
des Konzerns: Württembergische Versicherung AG 
(WV), Württembergische lebensversicherung AG 
(Wl), W&W Asset Management GmbH (AM), 
W&W  informatik GmbH (WWi), W&W service GmbH 
(WWs) (kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung)

die Governance im Konzern sieht vor, dass bestimmte 
Funktionen in der W&W-Gruppe aus einer Hand ausge-
führt werden und ein Geschäftsleiter die entsprechenden 

Aufgaben konzernweit verantwortet. dies führt neben einer 
ganzheitlichen sicht auf die Themen in der W&W-Gruppe 
zu stringenz sowie Verbindlichkeit in den Entscheidungen 
und stärkt dadurch auch die langfristige Entwicklung des 
Konzerns. Alexander Mayer übt konzernweit die Funktion 
des CFo sowie Jens Wieland konzernweit die Funktion des 
Cio aus. Beide erhalten für ihre Tätigkeit in den jeweiligen 
weiteren unternehmen eine gesonderte Vergütung, deren 
variablem Anteil ebenfalls leistungskriterien zugrunde 
liegen. diese leistungskriterien und Tantiemen sind in den 
nachfolgenden Tabellen dargelegt:

        

Unternehmensziele  / Zielerreichung Alexander Mayer und Jens Wieland 
Württembergische Versicherung AG (WV) und Württembergische Lebensversicherung AG (WL) 

 Ist  

Messgröße / Konzern Ziel 
 

Untergrenze 
( er-Wert) 

Obergrenze 
( er-Wert) 

Ist-Wert 
variable 

Vergütung 

Zieler- 
reichungs- 

grad ( - ) 
Gewich- 

tung 

Gewichteter 
Zielerrei- 

chungsgrad 

Ziel : Jahresergebnis Konzern 

Für alle Konzernunternehmen gleichlautend, siehe Tabelle 
"Unternehmensziele  / Zielerreichung Vorstand W&W", Kapitel . .  

% , % 

Ziel : Marktperformance Konzern % , % 

Ziel : Mitarbeiterzufriedenheit Konzern % , % 

Einzelunternehmen        

Ziel : Kosteneffizienz 
Verwaltungsaufwendungen 
GF Versichern (SAP CO) in Mio  

,  ,  ,  ,  ,  % , % 

Ziel : Jahresergebnis GF Versichern 
n. St. (HGB) inkl. AM-Ergebnis (konsolidierte 
Sicht) in Mio  

,  ,  ,  ,  ,  % , % 

Summe      % , % 

Zielerreichungsgrad Unternehmensziele bei Ansatz auf %   % , % 
        
 
            

Unternehmensziele  / Zielerreichung Alexander Mayer 
W&W Asset Management GmbH (AM)    

 Ist  

Messgröße / Konzern Ziel 
 

Untergrenze 
( er-Wert) 

Obergrenze 
( er-Wert) 

Ist-Wert 
variable 

Vergütung 

Zieler- 
reichungs- 

grad ( - ) 
Gewich- 

tung 

Gewichteter 
Zielerrei- 

chungsgrad 

Ziel : Jahresergebnis Konzern 

Für alle Konzernunternehmen gleichlautend, siehe Tabelle 
"Unternehmensziele  / Zielerreichung Vorstand W&W", Kapitel . .  

% , % 

Ziel : Marktperformance Konzern % , % 

Ziel : Mitarbeiterzufriedenheit Konzern % , % 

Einzelunternehmen        

Ziel : Kosteneffizienz 
Verwaltungsaufwendungen AM (SAP CO) in 
Mio  

,  ,  ,  ,  ,  % , % 

Ziel : Jahresergebnis AM 
(konsolidierte Sicht) n. St. (HGB) 
in Mio  

,  ,  ,  ,  ,  % , % 

Summe      % , % 

Zielerreichungsgrad Unternehmensziele bei Ansatz auf %   % , % 
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Unternehmensziele  / Zielerreichung Jens Wieland 
W&W Informatik GmbH (WWI)    

 Ist  

Messgröße / Konzern Ziel 
 

Untergrenze 
( er-Wert) 

Obergrenze 
( er-Wert) 

Ist-Wert 
variable 

Vergütung 

Zieler- 
reichungs- 

grad ( - ) 
Gewich- 

tung 

Gewichteter 
Zielerrei- 

chungsgrad 

Ziel : Jahresergebnis Konzern 

Für alle Konzernunternehmen gleichlautend, siehe Tabelle 
"Unternehmensziele  / Zielerreichung Vorstand W&W", Kapitel . .  

% , % 

Ziel : Marktperformance Konzern % , % 

Ziel : Mitarbeiterzufriedenheit Konzern % , % 

Einzelunternehmen        

Ziel : Kosteneffizienz 
Verwaltungsaufwendungen WWI (SAP CO) in 
Mio  

,  ,  ,  ,  ,  % , % 

Ziel : Kundenbewertung 
Kundenzufriedenheit insgesamt WWI 

,  ,  ,  ,  ,  % , % 

Summe      % , % 

Zielerreichungsgrad Unternehmensziele bei Ansatz auf %   % , % 
        
 
            

Unternehmensziele  / Zielerreichung Jens Wieland 
W&W Service GmbH (WWS)    

 Ist  

Messgröße / Konzern Ziel 
 

Untergrenze 
( er-Wert) 

Obergrenze 
( er-Wert) 

Ist-Wert 
variable 

Vergütung 

Zieler- 
reichungs- 

grad ( - ) 
Gewich- 

tung 

Gewichteter 
Zielerrei- 

chungsgrad 

Ziel : Jahresergebnis Konzern 

Für alle Konzernunternehmen gleichlautend, siehe Tabelle 
"Unternehmensziele  / Zielerreichung Vorstand W&W", Kapitel . .  

% , % 

Ziel : Marktperformance Konzern % , % 

Ziel : Mitarbeiterzufriedenheit Konzern % , % 

Einzelunternehmen        

Ziel : Kosteneffizienz 
Verwaltungsaufwendungen WWS (SAP CO) in 
Mio  

,  ,  ,  ,  ,  % , % 

Ziel : Kundenbewertung 
Kundenzufriedenheit insgesamt WWS 

,  ,  ,  ,  ,  % , % 

Summe      % , % 

Zielerreichungsgrad Unternehmensziele bei Ansatz auf %   % , % 
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Individualziele  / Zielerreichung WV/WL      

Alexander Mayer       

Individualziele  
Anteil an Gesamtzielen % 

Bemessungs- 
kriterien / 

Zielwert 

Untergrenze 
für %-

Auszahlung 

Obergrenze für 
%-

Auszahlung 
Gewich- 

tung 
Ist 

 

Zielerrei- 
chungsgrad 

( - ) 

Gewichteter 
Zielerrei- 

chungsgrad 

quantitativ        

Ergebnis Kapitalanlagen auf eigene 
Rechnung GF Vers; Ziele: . , , davon 
WV  , , WL  , , WK  ,  

 ,  ,   ,  % ,  , % , % 

Jahresergebnis GF Versichern n. St. 
(HGB) inkl. AM -Ergebnis in Mio   

,  ,  ,  % ,  , % , % 

qualitativ        

Projektumsetzung IFRS  

Alle Voraussetzungen für den Einsatz von IFRS  
geschaffen. Abschlussfähigkeit für Geschäftsfeld 
Versichern  in März  gegeben. Budget 
eingehalten. Für WL  wurden die IFRS -Maßnahmen 
entsprechend Plan umgesetzt. Aufgrund einer 
Veränderung in der Einschätzung des Wirtschafts- 
prüfers mussten weitere ungeplante Maßnahmen gegen 
Ende des Jahres umgesetzt werden, so dass die 
Ergebnisse etwas verzögert wurden. 

% – , % , % 

Umsetzung Kompass  (Lebensstrategie) 
& übergreifende Geschäftsfeldstrategie 

Maßnahmenplan wurde innerhalb der Vorstands-
Sondersitzung der WV am . .  verabschiedet. 
Maßnahmen (für Finanzen bzgl. Risikotragfähigkeit, 
Ergebnis & Kostenquote) in Time, Scope & Budget 
umgesetzt.  Gesamthafte Geschäftsfeldstrategie in der 
DBV Klausur am .- . .  erörtert, verabschiedet 
und intern kommuniziert. 

% – , % , % 

Projektumsetzung Datawarehouse (DWH) 

Projekt ID.Besser! (DWH Komposit) in Time, Scope und 
Budget. DWH hat erfolgreich zum Softlaunch Adam 
Riese beigetragen und in ersten Stufe in Betrieb 
genommen. 

% – , % , % 

ESG-Ziel: Ermittlung CO -Fußabdruck 
W&W-Gruppe & Umsetzung Projekt PAN 

CO -Fußabdruck wurde für alle W&W-Gesellschaften 
berechnet und messbar gemacht. Die Maßnahmen 
wurden der Geschäftsführung der Asset Management 
und im Nachhaltigkeitsboard vorgestellt. Insgesamt 
zahlreiche Maßnahmen zur CO -Reduzierung in  
getroffen. Wesentlicher Schritt war die Umstellung der 
Benchmarks bei den Emerging Markets Bonds – Fonds. 
Alle relevanten Themen in Time, Scope und Budget  
umgesetzt. 

% – , % , % 

Summe Zielerreichung Individualziele bezogen auf %     , % 

Festgesetzter Zielerreichungsgrad (aufgerundet)     , % 

WV = Württembergische Versicherung AG, WL = Württembergische Lebensversicherung AG, WK = Württembergische Krankenversicherung AG 
AM = W&W Asset Management GmbH 
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Individualziele  / Zielerreichung AM      

Alexander Mayer       

Individualziele  
Anteil an Gesamtzielen % 

Bemessungs- 
kriterien / 

Zielwert 

Untergrenze 
für %-

Auszahlung 

Obergrenze für 
%-

Auszahlung 
Gewich- 

tung 
Ist 

 

Zielerrei- 
chungsgrad 

( - ) 

Gewichteter 
Zielerrei- 

chungsgrad 

quantitativ        

Ergebnis Kapitalanlagen auf eigene 
Rechnung GF Vers; Ziele: . , , davon 
WV  , , WL  , , WK  ,   

 ,  ,   ,  % ,  , % , % 

Jahresergebnis GF Versichern n. St. 
(HGB) inkl. AM -Ergebnis in Mio.  

,  ,  ,  % ,  , % , % 

qualitativ        

Erweiterung der Instrumente zur 
Steuerung der Kapitalanlagen mit dem 
Schwerpunkt auf Zinseffekte, 
Weiterentwicklung der Strategischen 
Asset Allocation und taktische 
Aussteuerung der Kapitalanlageportfolien 
unter Berücksichtigung verschiedenster 
Rahmenbedingungen 

Aktive Durationssteuerung; teilweise Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten. Vielzahl von taktischen 
Maßnahmen in der Kapitalanlage vor der dem 
Hintergrund der Ergebnissteuerung (HGB/IFRS) 
umgesetzt. 

% – , % , % 

ESG-Ziel: Ermittlung CO -Fußabdruck 
W&W-Gruppe & Umsetzung Projekt PAN 

CO -Fußabdruck wurde für alle W&W-Gesellschaften 
berechnet und messbar gemacht. Die Maßnahmen 
wurden der Geschäftsführung der Asset Management 
und im Nachhaltigkeitsboard vorgestellt. Insgesamt  
zahlreiche Maßnahmen zur CO -Reduzierung in  
getroffen. Wesentlicher Schritt war die Umstellung der 
Benchmarks beim Emerging Markets Bonds – Fonds. 
Alle relevanten Themen in Time, Scope und Budget 
umgesetzt. 

% – , % , % 

Summe Zielerreichung Individualziele bezogen auf %     , % 

Festgesetzter Zielerreichungsgrad      , % 

WV = Württembergische Versicherung AG, WL = Württembergische Lebensversicherung AG, WK = Württembergische Krankenversicherung AG 
AM = W&W Asset Management GmbH 
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Individualziele  / Zielerreichung WV/WL      

Jens Wieland       

Individualziele  
Anteil an Gesamtzielen % 

Bemessungs- 
kriterien / 

Zielwert 

Untergrenze 
für %-

Auszahlung 

Obergrenze für 
%-

Auszahlung 
Gewich- 

tung 
Ist 

 

Zielerrei- 
chungsgrad 

( - ) 

Gewichteter 
Zielerrei- 

chungsgrad 

quantitativ        

Einhaltung IT-Budget  der Württ  
(Gesamtverrechnung der WWI in Mio ) 

,  ,  ,  % ,  , % , % 

qualitativ        

Umsetzung Kraftfahrt.Besser! 

Direktgeschäft für Pkw ist in Family und Friends Phase 
im Jahreswechsel /  präsent. Möglichkeit für 
einen stufenweisen Aufbau auf weitere Vertriebskanäle 
für das Jahr  geschaffen. Go-Live  mit  zeitlichem 
Verzug erfolgt (Plan: September; Ist: November). 
Budget wurde eingehalten. 

% – , % , % 

Fortschritt IT-Roadmap GF Versichern 

Roadmap der Projekte trotz Restriktionen komplett 
geliefert. Migration VW/VT termingerecht und in sehr 
hoher Qualität abgeschlossen. TAA Kranken relaunch 
durchgeführt; Akzeptanz im Vertrieb sehr gut. TOM 
Roadmap plangemäß abgeschlossen, zusätzlich 
Verständlichkeitsprüfung integriert, Performanz 
deutlich gesteigert. W&W VAP Roadmap geklärt, 
Zusammenarbeit Fachbereich-IT deutlich verbessert. 
 

% – , % , % 

Umsetzung Kompass  (Lebensstrategie) 
& übergreifende Geschäftsfeldstrategie 

Maßnahmenplan in Vorstands-Sondersitzung der WV 
am . .  verabschiedet. Maßnahmen (für IT bzgl. 
VW/VT Migration, Prozessdigitalisierung, Projekt 
Jupiter, digitale Kunden- & Vermittlerinformation) in 
Time, Scope & Budget umgesetzt. Migrationen qualitativ 
hervorragend ohne operative Belastung im Nachgang. 
Erwartungen wurden stark übertroffen. Gesamthafte 
Geschäftsfeldstrategie in der DBV Klausur am .-

. .  erörtert, verabschiedet und intern 
kommuniziert. 

% – , % , % 

Klimaneutralität & Reduzierung CO -
Fußabdruck W&W-Gruppe (Scope + ) 
(ESG) 

CO -Fußabdruck für W&W-Gruppe in  ermittelt 
und messbar gemacht. Ermittelt und erfasst wurden die 
Emissionen von Scope  und . Gebäudemissionen 
(Heizöl, Erdgas, Diesel, Fernwärme und Strom) sowie 
die Emissionen des Fuhrparks (Kraftstoff & Strom) für 
die Standorte Stuttgart, Ludwigsburg und Campus 
ermittelt. Im Vergleich zu  haben sich diese um ,  
% reduziert. Verbleibende CO -Emissionen über den 
Kauf von Zertifikaten kompensiert. 

% – , % , % 

Summe Zielerreichung Individualziele bezogen auf %     , % 

Festgesetzter Zielerreichungsgrad (aufgerundet)     , % 

Württ = Württembergische Versicherung AG, Württembergische Lebensversicherung AG, Württembergische Krankenversicherung AG 
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Individualziele  / Zielerreichung WWI      

Jens Wieland       

Individualziele  
Anteil an Gesamtzielen % 

Bemessungs- 
kriterien / 

Zielwert 

Untergrenze 
für %-

Auszahlung 

Obergrenze für 
%-

Auszahlung 
Gewich- 

tung 
Ist 

 

Zielerrei- 
chungsgrad 

( - ) 

Gewichteter 
Zielerrei- 

chungsgrad 

quantitativ        

Projekte: 
Zielgröße on Time, on Budget 

% % % % , % , % , % 

qualitativ        

WWI .  
% Zielerreichung, wenn  Ziele 

vollständig erfüllt. 

) WoW: nicht erreicht 
) IT-Sourcing-Strategie: Grundlegende 

Sourcingstrategie erarbeitet, Methodik und 
Entscheidungshilfen vorliegend 

) Recruiting & Mitarbeiterbindung: Konzepte erstellt 
und im AR der WWI vorgestellt 

) Kosten: Maßnahmen für die Folgejahre sind noch 
nicht vollständig hinterlegt 

 von  Zielen erreicht. 

% – , % , % 

Projekte Geschäftsfeld Wohnen (= BSW 
Ziel) 

% Zielerreichung, wenn  von  Zielen 
erfüllt. 

) b@w: Produktivsetzung Stufe I Phase  erfüllt, 
vollständige Aufplanung der Stufe II ausstehend 

) Wohnen . : Projektziele erreicht 
) EiFL: Projektfortschritt gemäß Planung 
) WiHYyp: nicht erreicht 
) Durchführung fehlender Studien zur Ablösung des 

BSW Host (zeitlicher Überlauf bis Februar ) 
 von  Themen umgesetzt. 

% – , % , % 

Projekte Geschäftsfeld Versichern 
% Zielerreichung, wenn  von  Zielen 

erfüllt. 

) Komposit.Besser!:  Softlaunch AdamRiese KFZ im 
November erfolgt 

) Konsolidierung Lebensysteme: Migration VWVT 
durchgeführt, Qualität sehr gut 

) Kranken: Übergangsstrategie Brückenlösung LZLabs 
definiert und verabschiedet 

) MSG Partner: Fortschritt gemäß verabschiedeter 
Projektplanung 

) Fehlende Studien und Projekt Ablösung WV Host 
Abschaltung: nicht vollständig erreicht - zeitliche und 
inhaltliche Lücken bei Studie Referenzsystem 

 von  Themen umgesetzt. 

% – , % , % 

Übergreifende Projekte 
% Zielerreichung, wenn  von  Zielen 

erfüllt. 

) VAP: Ergebnisse wie in der verabschiedeten 
Roadmap erreicht 

) Finance .ready: nicht erreicht 
) Zusammenführung Kundenportal und Finanzguide: 

vollständig erreicht, Produktivsetzung im November 
erfolgt 

) Durchführung der Studien zur Ablösung KUMIS und 
EAK: durchgeführt 

) ReFit: Geplante Maßnahmenumsetzung per 
Jahresende, positives Feedback von EY und 
Projektbegleitung Rev 

 von  Themen umgesetzt. 

% – , % , % 

ESG-Ziel: 
Erhebung der Scope  Emissionen anhand 
eines Samples von  IT-Mitarbeitern 
und erste Ansätze zur Reduktion 

Pilotprojekt mit Climate Partner durchgeführt, 
Befragung der Mitarbeiter zu den Themen Anfahrt, 
Homeoffice, Gastro. Entsprechende 
Musterberechnungen durchgeführt und im 
Nachhaltigkeitsboard /  vorgestellt. 

% – , % , % 

Summe Zielerreichung Individualziele bezogen auf %     , % 

Festgesetzter Zielerreichungsgrad      , % 
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Individualziele  / Zielerreichung WWS      

Jens Wieland       

Individualziele  
Anteil an Gesamtzielen % 

Bemessungs- 
kriterien / 

Zielwert 

Untergrenze 
für %-

Auszahlung 

Obergrenze für 
%-

Auszahlung 
Gewich- 

tung 
Ist 

 

Zielerrei- 
chungsgrad 

( - ) 

Gewichteter 
Zielerrei- 

chungsgrad 

quantitativ        

Effizienz 
Produktionsfortschritt von 
durchschnittlich mindestens % p.a. 

- % % - % % - , % , % , % 

BSW Ziel  
Einhaltung der vereinbarten Service Level 
zur BSW  

, % , % , % % , % , % , % 

BSW Ziel  
Gesamtkostenbelastung des 
Geschäftsfeldes über alle Leistungsarten 
unter Berücksichtigung von 
Mengenerhöhungen und Verlagerungen 

 ,   ,   ,  %  ,
 

, % , % 

qualitativ        

Vorbereitung Campus Betreibung und 
Umzug  

Sicherheitskonzept im Bauherren-Jour Fixe 
abgenommen. Abgestimmte Umzugsplanung vorgelegt. 
Einbezug der Erkenntnisse von Corona (Wet Wipe 
Tower, Emergency Seats). Betreibungskonzepte 
(Besucher, Gastro) erstellt und abgenommen, 
Gefährdungsbeurteilungen aller Arbeitsplätze erfolgt. 
Erste Umzüge und Feedback der Mitarbeiter sehr positiv 
sowohl Gastro als auch Umzug. 

% - , % , % 

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
implementieren 

Projekt fristgerecht umgesetzt, SW-Lösung 
implementiert, Benennung 
Menschenrechtsbeauftragter verzögert. 

% - , % , % 

Umsetzen der Maßnahmen aus 
Nachfolgeplanung 

Alle Führungspositionen und Expertenstellen sowie 
konzeptionelle Stellen wurden besetzt. 
Stellvertreterkonzept zur Steigerung der Attraktivität 
verabschiedet. 

% - , % , % 

ESG-Ziel: 
CO -Fußabdruck (Scope + ) der W&W-
Gruppe in  ggü.  

CO -Fußabdruck für W&W-Gruppe in  ermittelt 
und messbar gemacht. Ermittelt und erfasst wurden 
Emissionen von Scope  und . Gebäudemissionen 
(Heizöl, Erdgas, Diesel, Fernwärme und Strom) sowie 
Emissionen des Fuhrparks (Kraftstoff & Strom) für die 
Standorte Stuttgart, Ludwigsburg und Campus ermittelt. 
Im Vergleich zu  haben sich diese um ,  % 
reduziert. Verbleibende CO -Emissionen über den Kauf 
von Zertifikaten kompensiert. Aufnahme vollelektrischer 
Kompakt-SUVs für F  im MB vom . .  
verabschiedet. In Zusammenarbeit mit KP am 

. .  den Mitarbeitern des W&W-Konzerns 
Jobrad bereitgestellt. Diese Maßnahme ist großer 
Erfolg mit hoher Anwenderzufriedenheit. 
Betriebsrestaurant der W&W als nachhaltig agierender 
gastronomischer Betrieb mit dem GreenCanteen-Siegel 
der K&PConsulting GmbH ausgezeichnet. 
Betriebsrestaurant ist die neunte „GreenCanteen“ 
Deutschlands. 

% - , % , % 

Summe Zielerreichung Individualziele bezogen auf %     , % 

Festgesetzter Zielerreichungsgrad     , % 
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Gesamtzielerreichungsgrad und Tantiemen  WV/WL, AM, WWI und WWS 

 

Ermittelter und fest- 
gesetzter Gesamtzieler- 

reichungsgrad 
 

Zielerreichungsgrad = ZEG 

Zwischen- 
summe 

Gesamt- 
zielerrei- 

chungsgrad 

Zieltantieme 
 

Festgesetzte 
Tantieme  

Teil : % 
ausgezahlt in 

 

Teil : % zur 
Auszahlung fällig in 

 in Abhängig- 
keit der Erfüllung 

von Nachhaltigkeits- 
kriterien 

in Tsd         

Württembergische Versicherung AG/Württembergische Lebensversicherung AG (WV/WL) 

Alexander Mayer 

ZEG Unternehmensziele 
, % x % 

, % 

, % ,  ,  ,  ,  
ZEG Individualziele 

% x % 
, % 

Jens Wieland 

ZEG Unternehmensziele 
, % x % 

, % 

, % ,  ,  ,  ,  
ZEG Individualziele 

% x % 
, % 

W&W Asset Management GmbH (AM) 

Alexander Mayer 

ZEG Unternehmensziele 
, % x % 

, % 

, % ,  ,  ,  ,  
ZEG Individualziele 

% x % 
, % 

W&W Informatik GmbH (WWI) 

Jens Wieland  

ZEG Unternehmensziele 
, % x % 

, % 

, % ,  ,  – – 
ZEG Individualziele 

, % x % 
, % 

W&W Service GmbH (WWS) 

Jens Wieland  

ZEG Unternehmensziele 
, % x % 

, % 

, % ,  ,  – – 
ZEG Individualziele 

, % x % 
, % 

Bei der WWI und WWS gibt es keine gestreckte Auszahlung 
       

1.3.3  Tantiemen und leistungskriterien des Geschäfts-
jahres 2019 (langfristige erfolgsabhängige Vergütung)

Bei den Versicherungsgesellschaften (Wüstenrot & Würt-
tembergische AG, Württembergische Versicherung AG, 
Württembergische lebensversicherung AG) sowie bei der 
W&W Asset Management GmbH erfolgte die Auszahlung 
des zweiten, zurückgehaltenen Teils der Tantiemen aus 2019 
im Jahr 2023, da die für diesen entsprechenden Zeitraum 
festgelegten nachhaltigkeitskriterien erfüllt wurden. der 
W&W-Konzern hat in 2020 ein durchschnittliches iFrs- 
Ergebnis nach steuern in Höhe von mindestens 100 Mio. € 

sowie in den Jahren 2021 und 2022 ein durchschnittliches 
iFrs-Ergebnis nach steuern in Höhe von mindestens 
140 Mio € erzielt und in keinem der drei Jahre einen Verlust 
ausgewiesen. 

Bei Herrn steffan erfolgte zudem die ratierliche Auszah-
lung zurückgehaltener Tantiemen der Geschäftsjahre 2017 
bis 2019 für seine damalige Tätigkeit bei der Wüstenrot 
Bausparkasse AG in Übereinstimmung mit den Vorgaben 
der institutsvergütungsverordnung.
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1.4 Förderung der langfristigen Entwicklung 
des Konzerns und der Gesellschaft gemäß 
§ 162 Abs. 1 Nr. 1 AktG

die Vergütung und das der Vergütung zugrunde liegende 
system fördern unter mehreren Gesichtspunkten die lang-
fristige Entwicklung des Konzerns und der Gesellschaft. 

durch die Aufteilung der Vergütung in feste und variable 
Vergütungsbestandteile wird zum einen die Grundlage für die 
wirtschaftliche unabhängigkeit eines Vorstandsmitglieds für 
die verantwortungsvolle Wahrnehmung seiner leitungsauf-
gaben geschaffen. Zum anderen ist sichergestellt, dass keine 
signifikante Abhängigkeit von einer variablen Vergütung 
besteht und somit keine Fehlanreize zur Eingehung unver-
hältnismäßig hoher risiken ausgelöst werden, welche der 
Entwicklung des Konzerns oder der Gesellschaft schaden 
könnten. 

durch den variablen Vergütungsanteil werden die erfor-
derlichen Anreize für eine erfolgreiche Konzernsteuerung 
und Weiterentwicklung sowie für den Ausbau einer  soliden 
Kapital grundlage gesetzt. die variable Vergütung des 
Vorstands, insbesondere die Ausrichtung an einem Zielver-
einbarungssystem, fördert die langfristige Entwicklung des 
Konzerns und der Gesellschaft insofern, als dass durch die 
Wahl der leistungskriterien wichtige impulse für die umset-
zung der strategischen Ausrichtung sowie der operativen 
steuerung gesetzt werden. 

die in der Geschäftsstrategie des Konzerns niedergeleg-
ten Ziele der wesentlichen Geschäftsaktivitäten sind die 
Grundlage für die Festlegung der leistungskriterien des 
Vorstands, bestehend aus den unternehmens- und individu-
alzielen. die vereinbarten unternehmens- und individualziele 
leisten daher einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der 
Ziele in den unternehmensstrategien sowie zur sicherung 
der langfristigen stabilen Entwicklung des Konzerns und 
der Gesellschaften. die Vergütung ist im Einklang mit den 
Zielen der Geschäfts- und risikostrategie so ausgestaltet, 
dass der langfristige unternehmenserfolg im Vordergrund 
steht. Adverse Anreize werden vermieden. das verab-
schiedete Vergütungssystem trägt im Einklang mit den 
Zielen der Geschäfts- und risikostrategie zur nachhaltigen 
sicherung der Existenz und des unternehmenserfolgs der 
W&W-Gruppe sowie der einzelnen unternehmen bei. 

die Ziele „Jahresergebnis Konzern“ sowie „Jahresergebnis 
W&W“ zielen ab auf das Erwirtschaften einer nach haltigen 
rendite und sind damit darauf ausgerichtet, dass die 
aktuellen und zukünftigen Eigenmittelanforderungen der 
jeweiligen Gesellschaft bzw. der Gruppe aus Gewinnen 
(innenfinanzierung) nachhaltig erwirtschaftet werden. damit 
beinhalten sie die sicherung der substanz der W&W-Gruppe 
sowie der einzelnen unternehmen und legen die Grundlage 
für ihre langfristige Entwicklung. Ziele wie „Kosteneffizienz“ 
zielen auf ein wettbewerbsfähiges Kostenniveau ab. die 
steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit (Bereitschaft zur 
Weiterempfehlung) und der Marktperformance (Anzahl der 
Konzernkunden) haben die sicherung der unternehmens-
fortführung durch hoch qualifizierte, zufriedene Mitarbeiter 
und eine langfristige Kundenbindung zum Gegenstand. 
Profitables Wachstum bei gleichzeitiger schaffung von 
schlanken, effizienten strukturen und Abläufen ermöglicht 

die sicherung einer nachhaltigen Ertragskraft. die Veran-
kerung der unternehmensziele „Jahresergebnis Konzern“, 

„Konzernkunden“ und „Mitarbeiterzufriedenheit“ in den 
Zielvereinbarungen für alle Konzernunternehmen forciert 
die einheitliche, langfristige Entwicklung des Konzerns.

individualziele sowie ressortspezifische Ziele zur umsetzung 
von strategischen und digitalen Projekten und Konzepten 
(z. B. Zukunft der Arbeit, Ermittlung Co2-Fußabdruck der 
W&W-Gruppe, b@w, Projekt PAn, iFrs 17, Profitabilitäts-
steuerung, no-Host-strategie, Kraftfahrt.Besser!) unter-
mauern ebenfalls die langfristige Entwicklung dadurch, 
dass sie strategische schwerpunktthemen verankern und 
deren operationalisierung sicherstellen. Ferner dienen die 
individualziele dazu, spezielle Fokusthemen innerhalb eines 
Geschäftsjahres explizit zu incentivieren.

darüber hinaus forciert die Kontinuität in den Zielen über 
mehrere Jahre die langfristige Ertragsentwicklung konzern-
weit.

die Anwendung der leistungskriterien im Einzelnen ist den 
Tabellen des vorhergehenden Abschnitts 1.3 zu entnehmen.

die Zurückbehaltung eines wesentlichen Teils der variablen 
Vergütung über drei Jahre und die Auszahlung dieses Teils 
in Abhängigkeit von nachhaltigkeitskriterien zielt darauf 
ab, nachhaltige leistung einzufordern, fördert das langfris-
tige Engagement des Vorstands und setzt Anreize für eine 
nachhaltige Wertschaffung. insbesondere berücksichtigt ein 
durchschnittliches iFrs-Konzernergebnis von mindestens 
140 Mio. € pro Jahr den Ausbau der Ertragsbasis durch 
Marktwachstum in profitablen Bereichen sowie die risiko-
strategischen Vorgaben und aufsichtsrechtlichen Ver schär-
fungen. des Weiteren unterstützt es die substanz stärkung 
der W&W-Gruppe u. a. gegen Kapitalmarkt unsicherheiten 
durch konzerninternen Kapitalaufbau. 

die Ausrichtung der Vergütung insgesamt an der unterneh-
mensstrategie, an Wettbewerbsfähigkeit und Marktfähigkeit, 
der Vermeidung negativer Anreizwirkungen sowie der schaf-
fung von Transparenz sichert die langfristige Entwicklung 
der W&W-Gruppe. die Vergütung des Vorstands fördert 
eine nachhaltige und langfristige Entwicklung des Konzerns 
und der Gesellschaft und entspricht dem unter Kapitel 1.1 
dargestellten Vergütungssystem.

1.5 Leistungen für den Fall der regulären Beendigung 
der Tätigkeit gemäß § 162 Abs. 2 Nr. 3 AktG

Allen Vorstandsmitgliedern sind für den Fall der regulären 
Beendigung ihrer Tätigkeit beitragsorientierte leistungs-
zusagen in Form von Alters- und Hinterbliebenenrenten 
sowie leistungszusagen für den invaliditätsfall zugesagt. 
der Beitrag beträgt 23% des pensionsfähigen Fest gehalts. 
der Beitrag wird jährlich als Einmaleinlage in eine rück-
deckungsversicherung bei der Allgemeine rentenanstalt 
Pensionskasse AG (ArP) einbezahlt. die daraus resul-
tierenden leistungen sind inhalt der Pensionszusage, 
welche nicht vollumfänglich vom Beitrag gedeckt sind. 
die Barwerte bilden den Wert der gesamten Zusage zum 
stichtag 31. 12. 2023 ab. die nachfolgenden Tabellen weisen 
gemäß § 162 Abs. 2 nr. 3 AktG den Barwert der Versorgungs-
leistungen nach iFrs bzw. HGB zum stichtag sowie den 
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Betrag aus, der vom Konzern bzw. der W&W im Geschäftsjahr 
hierfür aufgewandt bzw. zurückgestellt wurde (Zuführungen/
Auflösungen). daneben enthalten die Tabellen Angaben zu 
den Beiträgen, die im Geschäftsjahr 2023 bzw. 2022 für 
die rückdeckungsversicherung bei der ArP eingezahlt 
wurden. die Höhe der Zuführungen ist nicht mit der Höhe 
der Beiträge vergleichbar, da beide Größen auf unterschied-

lichen rechnungsgrundlagen beruhen: die Beiträge sind auf 
Basis der dAV-sterbetafeln und mit dem rechnungszins 
der Tarifkalkulation kalkuliert. die Pensionsrückstellungen 
gem. HGB bzw. iFrs beruhen auf den Heubeck-richttafeln 
und dem jeweiligen HGB- bzw. iFrs-rechnungszins sowie 
dem angenommenen Gehaltstrend und dem zugesagten 
rententrend von 1% p.a.

        

Leistungen für den Fall der regulären Beendigung der Tätigkeit Konzern 

 
Barwerte der Ruhegehälter 
Stichtag . . / IFRS-DBO 

Zuführungen/Auflösungen 
 / IFRS  

Beiträge für die 
Altersversorgung  

in Tsd        

       

Gegenwärtige Vorstände       

Jürgen A. Junker ,  ,  ,  – ,  ,  ,  

Alexander Mayer ,  ,  ,  – ,  ,  ,  

Jürgen Steffan  ,  ,  ,  – ,  ,  ,  

Jens Wieland ,  ,  ,  – ,  ,  ,  

G e s a m t   ,   ,  ,  –  ,  ,  ,  

Aufgrund des stark angestiegenen IFRS-Rechnungszinses kam es in  zu Auflösungen. 
 

Die Beiträge  enthalten Nachzahlungen für  aufgrund Bezügeanhebungen: für Herrn Junker in Höhe von .  , für Herrn Mayer in Höhe von .   sowie für Herrn Wieland in Höhe 
von .  . Bei Herrn Steffan blieb das pensionsfähige Gehalt unverändert. 

       

       

Leistungen für den Fall der regulären Beendigung der Tätigkeit W&W AG 

 
Barwerte der Ruhegehälter 

Stichtag . . / HGB Zuführungen  / HGB 
Beiträge für die 

Altersversorgung  

in Tsd        

       

Gegenwärtige Vorstände       

Jürgen A. Junker  ,   ,  ,  ,  ,  ,  

Alexander Mayer ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Jürgen Steffan   ,   ,  ,  ,  ,  ,  

Jens Wieland ,  ,  ,  ,  ,  ,  

G e s a m t   ,   ,  ,  ,  ,  ,  

Die Beiträge  enthalten Nachzahlungen für  aufgrund Bezügeanhebungen: für Herrn Junker in Höhe von .  , für Herrn Mayer in Höhe von .   sowie für Herrn Wieland in Höhe 
von .  . Bei Herrn Steffan blieb das pensionsfähige Gehalt unverändert. 

       

1.6 Angaben zu Leistungen gemäß § 162 Abs. 2 Nr. 1 
und 2 AktG

Es gibt keine leistungen, die von einem dritten einem 
Vorstandsmitglied im Hinblick auf seine Tätigkeit zugesagt 
oder im Geschäftsjahr gewährt worden sind.

leistungen für den Fall der vorzeitigen Beendigung wurden 
den Mitgliedern des Vorstands nicht zugesagt. in den 
Vorstandsdienstverträgen sind Abfindungs-Caps vereinbart, 
die den Empfehlungen des deutschen Corporate Governance 
Kodex entsprechen.
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2. Vergütungsbericht für die früheren Vorstands-
mitglieder

2.1 Gewährte und geschuldete Vergütung gemäß 
§ 162 Abs. 1 AktG

die nachfolgende Aufstellung zeigt die den früheren 
Vorstandsmitgliedern, die ihre Tätigkeit innerhalb der letz-
ten zehn Geschäftsjahre beendet haben, im Geschäftsjahr 
2023 gewährte und geschuldete Vergütung nach § 162 Abs. 1 
nr. 1 AktG. die Tabelle enthält ausschließlich Vergütungen, 
die den früheren Mitgliedern nach ihrem Ausscheiden aus 
dem Vorstand gewährt wurden. Zum einen handelt es sich 
um die Altersrente aus der beitragsorientierten leistungs-
zusage. dabei handelt es sich um eine ausschließlich feste 
Vergütung, erfolgsabhängige Versorgungsleistungen sind 
nicht vorgesehen. Zum anderen wurden erfolgsabhängige 
Vergütungsbestandteile aus der aktiven Vorstandstätigkeit 

aus vorangegangenen Geschäftsjahren ausgezahlt, die 
während der aktiven Vorstandstätigkeit erdient, aber erst 
nach Beendigung der Vorstandstätigkeit in 2023 fällig 
wurden. dies betrifft den zweiten, zurückgehaltenen Teil 
der erfolgsabhängigen Vergütung aus dem Jahr 2019 der 
W&W, da in den Jahren 2020 bis 2022 die für den entspre-
chenden Zeitraum festgelegten nachhaltigkeitskriterien 
erfüllt wurden. der Konzern hat in den betreffenden drei 
Jahren ein durchschnittliches iFrs-Ergebnis in Höhe von 
sowohl mindestens 100 Mio. € (in 2020) als auch 140 Mio. € 
(in 2021 und 2022) ausgewiesen und in keinem Jahr einen 
Verlust erzielt. Bei Herrn dr. Gutjahr erfolgte daneben die 
ratierliche Auszahlung zurückgehaltener Tantiemen der 
Geschäftsjahre 2017 bis 2020 für seine Tätigkeit bei der 
Wüstenrot Bausparkasse AG in Übereinstimmung mit den 
Vorgaben der institutsvergütungsverordnung.

           

Gewährte und geschuldete Vergütung W&W AG 

 

Erfolgsunabhängige 
Bezüge aus 

Versorgungszusage / 
Altersrenten  

Erfolgsab- 
hängige, 
variable 

Vergütung 
aus - 

 aus 
aktiver 

Vorstands- 
tätigkeit  

Erfolgsab- 
hängige, 
variable 

Vergütung 
aus - 

 aus 
aktiver 

Vorstands- 
tätigkeit  Gesamt 

Relativer Anteil 
Erfolgsunabhängig zu 

Gesamt 

Relativer Anteil 
Erfolgsabhängig zu 

Gesamt 

in Tsd            

Frühere Vorstände          

Dr. Alexander Erdland ,  ,  – – ,  ,  % % % % 

Dr. Michael Gutjahr ,  ,  ,  ,  ,  ,  % % % % 

G e s a m t  ,  ,  ,  ,  ,  ,      

Versorgungsansprüche bestehen ausschließlich gegenüber der W&W.  
Bei Herrn Dr. Gutjahr entfallen  von der erfolgsabhängigen, variablen Vergütung ,  Tsd  auf die W&W, ,  Tsd  auf den Konzern,  ,  Tsd  auf die W&W, ,  Tsd  auf den 

Konzern. 
          

2.2 Angaben zu Leistungen gemäß § 162 Abs. 2 
Nr. 4 AktG

im laufe des Jahres 2023 hat kein früheres Vorstands-
mitglied seine Tätigkeit beendet, sodass keine leistungen 
in diesem Zusammenhang gewährt worden sind.
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3. Vergütungsbericht für die gegenwärtigen und 
 früheren Mitglieder des Aufsichtsrats

3.1 Vergütungsbestandteile
die grundlegenden Bestandteile des Vergütungssystems des 
Aufsichtsrats sind nachfolgend zusammengefasst:

  

Gesamtübersicht Vergütungssystem Aufsichtsrat 

 

Vergütungsbestandteile Bemessungsgrundlage/Parameter 

Erfolgsunabhängige 
Vergütung 

 

Grundvergütung    

Ausschussvergütung Risiko-/Prüfungs- und Personalausschuss: je    
Vermittlungs- und Nominierungsausschuss: je    

Sitzungsgeld   ausschließlich für Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen, kein Sitzungsgeld für Ausschusssitzungen 

Positionszuschläge Vorsitz: zzgl. % der Grundvergütung =    bzw. zzgl. % der Ausschussvergütung =    bzw.    
Stellv. Vorsitz: zzgl. % der Grundvergütung =    bzw. zzgl. % der Ausschussvergütung =    bzw.    

Nebenleistungen Auslagenerstattung 
Umsatzsteuer, sofern umsatzsteuerpflichtig 

Betriebliche 
Altersversorgung 

(-) 

   

Erfolgsabhängige 
Vergütung (-) 

   

Sonstige 
Vergütungsregelungen (-)  
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3.2 Vergütung
die nachfolgende Tabelle zeigt die im Geschäftsjahr geschul-
dete und gewährte Vergütung der gegenwärtigen und 
früheren Mitglieder des Aufsichtsrats nach § 162 Abs. 1 AktG 

auf. da die Aufsichtsratsmitglieder keine erfolgsabhängige 
Vergütung erhalten, wurde von der Angabe zum jeweiligen 
relativen Anteil zwischen festen und variablen Vergütungs-
bestandteilen abgesehen.

                     

Geschuldete und gewährte Vergütung der gegenwärtigen und früheren Mitglieder des Aufsichtsrats  

 
Grund- 

vergütung 
Sitzungs- 

geld 
Ausschuss- 

vergütung Konzern Gesamt  

in Tsd             

Gegenwärtige Mitglieder des Aufsichtsrats        

Dr. Michael Gutjahr (Vorsitzender) ,  ,  ,  ,  ,  ,  – – ,  ,   

Frank Weber (Stv. Vorsitzender) ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   

Jutta Eberle ,  ,  ,  ,  – – – – ,  ,   

Dr. Frank Ellenbürger ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  – ,  ,   

Prof. Dr. Nadine Gatzert ,  ,  ,  ,  ,  ,  – – ,  ,   

Dr. Reiner Hagemann ,  ,  ,  ,  ,  ,  – – ,  ,   

Jochen Höpken ,  ,  ,  ,  ,  ,  – – ,  ,   

Ute Kinzinger ,  ,  ,  ,  ,  ,  – – ,  ,   

Corinna Linner ,  ,  ,  ,  ,  ,  – – ,  ,   

Bernd Mader ,  ,  ,  ,  ,  ,  – – ,  ,   

Andreas Rothbauer ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   

Dr. Wolfgang Salzberger ,  ,  ,  ,  ,  ,  – – ,  ,   

Christoph Seeger ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   

Jutta Stöcker ,  ,  ,  ,  ,  ,  – – ,  ,   

Susanne Ulshöfer ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   

Edith Weymayr ,  ,  ,  ,  ,  ,  – – ,  ,   

Z w i s c h e n s u m m e  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   

Frühere Mitglieder des Aufsichtsrats         

Hans Dietmar Sauer (Vorsitzender) 
(bis . . ) 

– ,  – ,  – ,  – – – ,    
  

Marika Lulay (bis . . ) – ,  – ,  – ,  – – – ,   

Hans-Ulrich Schulz (bis . . ) – ,  – ,  – ,  – – – ,   

G e s a m t  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,   
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Relativer Anteil Grundver- 

gütung zu Gesamt 
Relativer Anteil Sitzungs- 

geld zu Gesamt 
Relativer Anteil Ausschuss- 

vergütung zu Gesamt Relativer Anteil Konzern zu Gesamt 

         

         

 % % % % % % – – 

 % % % % % % % % 

 % % % % – – – – 

 % % % % % % – – 

 % % % % % % – – 

 % % % % % % – – 

 % % % % % % – – 

 % % % % % % – – 

 % % % % % % – – 

 % % % % % % – – 

 % % % % % % % % 

 % % % % % % – – 

 % % % % % % % % 

 % % % % % % – – 

 % % % % % % % % 

 % % % % % % – – 

 – – – – – – – – 

         

  
  

– % – % – % – – 

 – % – % – % – – 

 – % – % – % – – 

 – – – – – – – – 
         

die auf die Aufsichtsratsvergütung entfallende umsatzsteuer 
(sofern umsatzsteuerpflichtig) wird den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats erstattet. die Erstattungsbeträge sind jedoch 
nicht in der Aufstellung über die gewährte und geschuldete 
Vergütung enthalten.
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3.3 Sonstige Angaben
die Bestandteile der Aufsichtsratsvergütung entsprechen 
dem Vergütungssystem. die Vergütung ist angemessen und 
marktüblich und spiegelt die Aufgaben des Aufsichtsrats im 
aktienrechtlichen Kompetenzgefüge wider. der Aufsichtsrat 
hat die Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen und 
den Vorstand zu beraten. in Übereinstimmung damit gewähr-
leisten die Festvergütung sowie der Auslagenersatz, dass 
die Gesellschaft qualifizierte Mitglieder für den Aufsichtsrat 
gewinnen und halten kann, und stellen zugleich die unab-
hängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder von der kurzfristigen 
Entwicklung der Gesellschaft sicher. Eine erfolgsabhängige 
Vergütung kann diese unabhängigkeit vermindern und ist 
daher für die Mitglieder des Aufsichtsrats nicht vorgese-
hen. die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder entspricht 
damit der überwachenden und beratenden Funktion des 
Aufsichtsrats und fördert damit die langfristige Entwicklung 
der Gesellschaft.

4. Vergleichende Darstellung der Vergütungs- und 
Ertragsentwicklung gemäß § 162 Abs. 1 Nr. 2 AktG

die nachstehende Übersicht stellt die jährliche Veränderung 
der gewährten und geschuldeten Vergütung der gegenwär-
tigen und früheren Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, 
die entsprechende durchschnittliche Vergütung der Arbeit-
nehmer auf Vollzeitäquivalenzbasis sowie die Ertragsent-
wicklung des Konzerns und der Gesellschaft dar. 

unter den Arbeitnehmerbegriff fallen dabei alle direkt an 
den Vorstand berichtenden Führungskräfte der ersten 
Ebene unterhalb des Vorstands, die Mitarbeiter unterhalb 
des oberen Führungskreises, außertarifliche Mitarbeiter 
und Tarifmitarbeiter. Keine Berücksichtigung finden Aushil-
fen, kurzfristig Beschäftigte, Praktikanten, diplomanden, 
Mitarbeiter in Altersteilzeit sowie Mitarbeiter des Außen-
dienstes. die Vergütung umfasst die festen und variablen 
Vergütungsbestandteile, nebenleistungen (Kosten für die 
dienstwagen, Beiträge für Versicherungen und Vorsorgeun-
tersuchungen) sowie die sozialversicherungsbeiträge. die 
summe der Vergütungen kann beeinflusst sein u. a. durch 
Veränderungen in der Anzahl der Mitarbeiter sowie durch 
Einmaleffekte bei den nebenleistungen.

im Berichtsjahr betrug die gewährte Vergütung des 
Vorstandsvorsitzenden (fixe und variable Vergütung für 
die Vorstandstätigkeit sowie die fixe Vergütung für die 
konzerninternen Aufsichtsratstätigkeiten) das 22-Fache 
(Vj. 21-Fache) der gewährten Vergütung des durchschnitts 
aller Mitarbeiter der Gesellschaft. 
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Vergleichende Darstellung der Vergütungsentwicklung für die Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats und 
der Arbeitnehmer(innen) 

 
Gesamtvergütung 

Konzern 
Veränderung 

 zu  

Gesamt- 
vergütung 

Konzern 
Veränderung 

 zu  

Gesamt- 
vergütung 

Konzern 
Veränderung 

 zu  

Gesamt- 
vergütung 

Konzern 
Veränderung 

 zu  

in Tsd     in %   in %   in %   in % 

Gegenwärtige Mitglieder des Vorstands   

Jürgen A. Junker  ,   ,  ,  ,   ,  ,  ,   ,  ,  ,   ,  ,  ,  

Alexander Mayer  – ,  – – ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Jürgen Steffan  ,  ,  ,  ,  ,  – ,  – ,  ,  – ,  – ,  ,  ,  ,  

Jens Wieland ,  ,  – ,  – ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Frühere Mitglieder des Vorstands   

Dr. Alexander 
Erdland 

,  ,  ,  ,  ,  – ,  – ,  ,  – ,  – ,  ,  ,  ,  

Dr. Michael 
Gutjahr 

,  ,  – ,  – ,  ,  – ,  – ,  ,  – ,  – ,  ,  ,  ,  

Gegenwärtige Mitglieder des Aufsichtsrats           

Dr. Michael 
Gutjahr 
(Vorsitzender) 

– – – – – – – ,  – – ,  ,  ,  

Frank Weber 
(Stv. 
Vorsitzender) 

,  ,  – ,  – ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Jutta Eberle – – – – ,  – – ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Dr. Frank 
Ellenbürger 

– – – – ,  – – ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Prof. Dr. Nadine 
Gatzert 

,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Dr. Reiner 
Hagemann 

,  ,  – ,  – ,  ,  ,  ,  ,  – ,  – ,  ,  – ,  – ,  

Jochen Höpken ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Ute Kinzinger ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Corinna Linner ,  ,  - ,  - ,  ,  – ,  – ,  ,  – ,  - ,  ,  ,  ,  

Bernd Mader ,  ,  – ,  – ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Andreas 
Rothbauer 

,  ,  – ,  – ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Dr. Wolfgang 
Salzberger 

– – – – – – – ,  – – ,  ,  ,  

Christoph 
Seeger 

,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Jutta Stöcker ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Susanne 
Ulshöfer 

,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Edith Weymayr – – – – – – – ,  – – ,  ,  ,  

Frühere Mitglieder des Aufsichtsrats   

Petra Aichholz 
(bis . . ) 

,  ,  ,  ,  ,  – ,  – ,  – – – – – – 
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Vergleichende Darstellung der Vergütungsentwicklung für die Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats und 
der Arbeitnehmer(innen) 

 
Gesamtvergütung 

Konzern 
Veränderung 

 zu  

Gesamt- 
vergütung 

Konzern 
Veränderung 

 zu  

Gesamt- 
vergütung 

Konzern 
Veränderung 

 zu  

Gesamt- 
vergütung 

Konzern 
Veränderung 

 zu  

in Tsd     in %   in %   in %   in % 

Peter 
Buschbeck (bis 

. .  †) 
,  ,  - ,  - ,  ,  – ,  – ,  – – – – – – 

Gudrun Lacher 
(bis . . ) 

,  – – – – – – – – – – – – 

Marika Lulay 
(bis . . ) 

,  ,  – ,  – ,  ,  ,  ,  ,  – ,  – ,  – – – 

Hans Dietmar 
Sauer 
(Vorsitzender) 
(bis . . ) 

,  ,  – ,  – ,  ,  ,  ,  ,  – ,  – ,  – – – 

Hans-Ulrich 
Schulz  
(bis . . ) 

,  ,  – ,  – ,  ,  ,  ,  ,  – ,  – ,  – – – 

Gerold 
Zimmermann 
(bis . . ) 

,  – – – – – – – – – – – – 

Arbeitnehmer(innen)             

ø Vergütung im 
Konzern pro 
Geschäftsjahr 

– ,  – – ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  

Bei Alexander Mayer beziehen sich die Angaben für  anteilig auf den Zeitraum von September bis Dezember . 
Bei Jürgen Steffan beziehen sich die Angaben für  anteilig auf den Zeitraum von Juli bis Dezember . 

              
                  

Vergleichende Darstellung der Ertragsentwicklung 

 

Ertrags- 
entwick- 

lung 
 Konzern 

Veränderung 
 zu  

Ertrags- 
entwick- 

lung 
Konzern 

Veränderung 
 zu  

Ertrags- 
entwick- 

lung 
Konzern 

Veränderung 
 zu  

Ertrags- 
entwick- 

lung 
Konzern 

Veränderung 
 zu  

in Mio     in %   in %   in %   in % 

Ertragsentwicklung            

Jahresüberschuss 
Konzern (IFRS) 

,  ,  – ,  – ,  ,  ,  ,  ,  – ,  – ,  ,  – ,  – ,  

Jahresüberschuss 
W&W (HGB) 

,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  
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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers 
über die Prüfung des Vergütungsberichts nach 
§ 162 Abs. 3 AktG

An die Wüstenrot & Württembergische AG, Kornwestheim,

Prüfungsurteil
Wir haben den Vergütungsbericht der Wüstenrot & Würt-
tembergische AG, Kornwestheim, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. dezember 2023 daraufhin 
formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG 
im Vergütungsbericht gemacht wurden. in Einklang mit 
§ 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht 
inhaltlich geprüft. 

nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungs-
bericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach 
§ 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. unser Prüfungs-
urteil erstreckt sich nicht auf den inhalt des Vergütungs-
berichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Über-
einstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter Beachtung des 
idW Prüfungsstandards: die Prüfung des Vergütungsbe-
richts nach § 162 Abs. 3 AktG (idW Ps 870) durchgeführt. 
unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem 
standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschafts-
prüfers“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir 
haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des 
idW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die 
Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (idW Qs 1) 
angewendet. die Berufspflichten gemäß der Wirtschafts-
prüfer ordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer / 
vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an 
die unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats
der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für 
die Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließlich 
der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des 
§ 162 AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für 
die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um 
die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich 
der dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen darstellungen ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
unsere Zielsetzung ist, hinreichende sicherheit darüber zu 
erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen wesentlichen 
Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG 
gemacht worden sind, und hierüber ein Prüfungsurteil in 
einem Vermerk abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass 
wir durch einen Vergleich der im Vergütungsbericht gemach-
ten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten 
Angaben die formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts 
feststellen können. in Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben 
wir die inhaltliche richtigkeit der Angaben, die inhaltliche 
Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemes-
sene darstellung des Vergütungsberichts nicht geprüft. 

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen
im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verant-
wortung, den Vergütungsbericht unter Berücksichtigung der 
Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei für 
Anzeichen aufmerksam zu bleiben, ob der Vergütungsbericht 
irreführende darstellungen in Bezug auf die inhaltliche 
richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der 
einzelnen Angaben oder die angemessene darstellung des 
Vergütungsberichts enthält. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten 
zu dem schluss gelangen, dass eine solche irreführende 
darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsa-
che zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts 
zu berichten. 

stuttgart, 20. März 2024

EY GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wagner   Gehringer 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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TEIL C.   
WEITERE ANGABEN UND HINWEISE

1. Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle 
Hauptversammlung

der Vorstand der Wüstenrot & Württembergische AG hat von 
seiner Ermächtigung in § 14 Abs. 2 der satzung in Verbindung 
mit § 118a AktG Gebrauch gemacht und hat beschlossen, 
dass die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigten am ort der Hauptversammlung abgehalten wird. 
das bedeutet:

—  Keine physische Teilnahme. Eine physische Teilnahme 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme 
der von der Gesellschaft benannten stimmrechtsvertre-
ter) ist ausgeschlossen.

—  Übertragung im Internet (Online-Service). die virtuelle 
Hauptversammlung wird am 14. Mai 2024 ab 10:00 uhr 
(MEsZ) live im internet für Aktionäre über den von der 
Gesellschaft eingerichteten passwortgeschützten 
online-service unter www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww 
übertragen. 

—  Nutzung des Online-Service. Für die nutzung des 
online-service – diese ist insbesondere erforderlich, 
um die virtuelle Hauptversammlung vollständig live 
im internet zu verfolgen, um Fragen zu stellen und 
um gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversamm-
lung Widerspruch zu erklären – benötigen die Aktio-
näre ihre Aktionärsnummer und das dazugehörige 
Zugangspasswort. die Aktionärsnummer kann den mit 
der Einladung übersandten unterlagen entnommen 
werden. Als Zugangspasswort verwenden die Aktionäre, 
die sich bereits für den E-Mail-Versand der Einladung 
zur Hauptversammlung registriert haben, das bei der 
registrierung selbst gewählte Zugangspasswort. Alle 
übrigen im Aktien register eingetragenen Aktionäre erhal-
ten mit den unterlagen, die ihnen mit der Einladung zur 
Hauptversammlung übersandt werden, ein individuelles 
Passwort für die nutzung des online-service.

—  Anmeldeerfordernis. Für das bloße Verfolgen der Über-
tragung der Hauptversammlung im passwortgeschützten 
online-service genügt der Zugang zum online-service 
und es ist keine Anmeldung zur Hauptversammlung 
erforderlich. Aktionäre, die über das bloße Verfolgen 
der Hauptversammlung im online-service hinaus an 
der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen (und zum 
Beispiel das stimmrecht ausüben oder Widersprüche 
erklären) wollen, müssen sich bis spätestens am diens-
tag, den 7. Mai 2024, 24:00 uhr (MEsZ), zur Hauptver-
sammlung anmelden (siehe nachstehend unter 2.).

—  Stimmrechtsausübung. die stimmrechtsausübung 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt 
ausschließlich im Wege der Briefwahl (siehe nachstehend 
unter 4.) oder durch Vollmachtserteilung an die stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft (siehe nachstehend 
unter 5.). darüber hinaus ist auch eine Vollmachtser-
teilung an dritte möglich. Auch bevollmächtigte dritte 
(mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
stimmrechtsvertreter) können jedoch nicht physisch an 
der Hauptversammlung teilnehmen und auch sie können 
das stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre 
lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung 
einer (unter-)Vollmacht an die stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft ausüben (siehe nachstehend unter 6.).

—  Anträge und Wahlvorschläge. Elektronisch zu der 
virtuellen Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre 
können in der virtuellen Hauptversammlung im Wege der 
Videokommunikation Anträge und Wahlvorschläge im 
sinne von § 118a Abs. 1 satz 2 nr. 3 AktG stellen (siehe 
nachstehend auch unter 7.2).

—  Stellungnahmen. ordnungsgemäß zu der virtuellen 
Hauptversammlung angemeldete Aktionäre können bis 
spätestens am Mittwoch, den 8. Mai 2024, 24:00 uhr 
(MEsZ), in Textform über den online-service stel-
lungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung 
einreichen. ordnungsgemäß eingereichte stellungnah-
men werden von der Gesellschaft bis spätestens am 
donnerstag, den 9. Mai 2024, 24:00 uhr (MEsZ), den 
ordnungsgemäß zu der virtuellen Hauptversammlung 
angemeldeten Aktionären über den online-service 
zugänglich gemacht (siehe nachstehend unter 7.3).

—  Redebeiträge. Elektronisch zu der virtuellen Haupt-
versammlung zugeschalteten Aktionären steht in der 
virtuellen Hauptversammlung ein rederecht im Wege 
der Videokommunikation zu. die Gesellschaft behält 
sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunika-
tion zwischen dem Aktionär und der Gesellschaft in der 
virtuellen Hauptversammlung und vor dem redebei-
trag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, wenn 
die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation nicht 
sichergestellt ist (siehe nachstehend unter 7.4).

—  Auskunftsrecht. Elektronisch zu der virtuellen Haupt-
versammlung zugeschaltete Aktionäre haben das recht, 
in der virtuellen Hauptversammlung Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen, soweit 
sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist. Es ist geplant, dass 
der Versammlungsleiter festlegt, dass solche Fragen 
in der virtuellen Hauptversammlung nur im Wege der 
Videokommunikation gestellt werden können (siehe 
nachstehend unter 7.5).

—  Erklärung von Widersprüchen. Elektronisch zu der 
virtuellen Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre 
können im Wege der elektronischen Kommunikation über 
den online-service Widerspruch gegen einen Beschluss 
der Hauptversammlung erklären (siehe nachstehend 
unter 8.).
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Voraussichtlich ab Montag, 6. Mai 2024 wird der wesentliche 
inhalt der rede des Vorstandsvorsitzenden im internet unter 
www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww zugänglich sein. Anpassun-
gen der in der Hauptversammlung gehaltenen rede bleiben 
vorbehalten.

die liveübertragung im online-service und die Teilnahme-
rechte in der virtuellen Hauptversammlung erlauben keine 
Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung im sinne 
des § 118 Abs. 1 satz 2 AktG.

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der 
 virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung (über das 
bloße Verfolgen der Übertragung der Hauptversammlung 
im online-service hinaus) und insbesondere zur Ausübung 
des stimmrechts sind diejenigen Personen berechtigt, die 
als Aktionäre im Aktien register der Gesellschaft eingetragen 
sind und die sich bei der Gesellschaft zur Hauptversammlung 
anmelden. die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens 
sechs Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis 
dienstag, den 7. Mai 2024, 24:00 uhr (MEsZ),

unter der Adresse  
Hauptversammlung  
Wüstenrot & Württembergische AG,  
c/o AdEus Aktien register-service-GmbH,  
Postfach 57 03 64,  
22772 Hamburg,

oder per E-Mail an hv-service.wwag@adeus.de

oder elektronisch über den online-service im internet

unter www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww

zugehen. Für die Anmeldung über den online-service 
benötigen die Aktionäre ihre Aktionärsnummer und das 
zugehörige Zugangspasswort (siehe dazu oben „nutzung 
des online-service“ unter 1.).

3. Umschreibung im Aktien register
Für die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Haupt-
versammlung und die Ausübung des stimmrechts ist – wie 
vorstehend unter 2. dargestellt – neben der ordnungsgemä-
ßen und rechtzeitigen Anmeldung die Eintragung als Aktionär 
im Aktien register erforderlich. Maßgeblicher Zeitpunkt ist 
insofern die Eintragung im Aktien register im Zeitpunkt der 
virtuellen Hauptversammlung. um eine ordnungsgemäße 
Vorbereitung und durchführung der virtuellen Haupt-
versammlung sicherzustellen, nimmt die Gesellschaft 
umschreibungen im Aktien register, d. h. löschungen und 
neueintragungen, nicht mehr vor, wenn der Antrag auf 
umschreibung bei der Gesellschaft nach Ablauf des 7. Mai 
2024, d. h. nach dem 7. Mai 2024, 24:00 uhr (MEsZ), sog. 
Technical record date, eingeht. Geht ein umschreibungs-
antrag der Gesellschaft erst nach dem 7. Mai 2024 zu, wird 
die umschreibung im Aktien register erst nach Ablauf der 
virtuellen Hauptversammlung wirksam; Teilnahme- und 
stimmrechte aus den von der umschreibung betroffenen 
Aktien verbleiben bei der Person, die aufgrund eines solchen 

umschreibungsantrags im Aktien register ausgetragen 
werden soll. 

Wir empfehlen daher, umschreibungsanträge möglichst 
rechtzeitig vor der virtuellen Hauptversammlung zu stellen.

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl
Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter können 
ihre stimmen im Wege der Briefwahl abgeben. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Aktionäre sich (wie vorstehend 
unter 2. dargestellt) bei der Gesellschaft zur Hauptversamm-
lung spätestens bis dienstag, den 7. Mai 2024, 24:00 uhr 
(MEsZ) angemeldet haben und im Zeitpunkt der virtuellen 
Hauptversammlung für die angemeldeten Aktien im Aktien-
register eingetragen sind.

die stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen der 
stimmabgabe können zum einen postalisch oder per E-Mail 
vorgenommen werden und müssen, um berücksichtigt zu 
werden, der Gesellschaft in diesem Fall spätestens bis zum 
Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung,

unter der Adresse  
Hauptversammlung  
Wüstenrot & Württembergische AG,  
c/o AdEus Aktien register-service-GmbH,  
Postfach 57 03 64,  
22772 Hamburg,

oder per E-Mail an hv-service.wwag@adeus.de

in deutscher oder englischer sprache zugehen. Für die stim-
mabgabe per Briefwahl kann das Anmelde-, Vollmachts- und/ 
oder Briefwahlformular verwendet werden, welches auf der 
internetseite der Gesellschaft unter www.ww-ag.com/go/
ir/hv-ww zugänglich gemacht wird. Ferner erhalten alle im 
Aktien register eingetragenen Aktionäre, die sich nicht für die 
Versendung der Einladung per E-Mail angemeldet haben, 
das Anmelde-, Vollmachts- und/oder Briefwahlformular 
zusammen mit der Einladung postalisch übersandt.

die stimmabgabe per Briefwahl kann zum anderen auch 
über den von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten 
online-service unter www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww 
erfolgen. die elektronische stimmabgabe über den inter-
netgestützten online-service kann bis zur schließung der 
Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen 
Hauptversammlung erfolgen. Aktionäre und Aktionärsver-
treter werden gebeten, ihr stimmrecht nach Möglichkeit 
frühzeitig auszuüben.

Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen vonei-
nander abweichende stimmabgaben per Briefwahl oder 
Änderungen von stimmabgaben ein, hat jeweils die zuletzt 
abgegebene Erklärung Vorrang. ist die reihenfolge der 
Erklärungen nicht erkennbar, werden vorrangig die über 
den online-service abgegebenen Erklärungen, danach die 
Erklärungen per E-Mail und schließlich die Erklärungen in 
Papierform berücksichtigt.

https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww
mailto:hv-service.wwag%40adeus.de?subject=
https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww
mailto:hv-service.wwag%40adeus.de?subject=
https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww
https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww
https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww


44 | W&W AG TEil C. – WEiTErE AnGABEn und HinWEisE

sofern von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten sowohl 
Briefwahlstimmen als auch Vollmacht/Weisungen an die von 
der Gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter einge-
hen, hat ebenfalls jeweils die zuletzt abgegebene Erklärung 
Vorrang. ist die reihenfolge nicht erkennbar, werden vorran-
gig die Briefwahlstimmen berücksichtigt.

5. Bevollmächtigung der von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter

Als service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, 
von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene 
stimmrechtsvertreter in oder bereits vor der virtuellen 
Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Auch im Fall 
der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benann-
ten weisungsgebundenen stimmrechtsvertreter sind die 
unter 2. dargestellten Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des 
stimmrechts zu beachten.

soweit von der Gesellschaft benannte stimmrechtsvertreter 
bevollmächtigt werden, müssen diesen Weisungen für die 
Ausübung des stimmrechts erteilt werden. Wir bitten daher 
zu beachten, dass die stimmrechtsvertreter das stimmrecht 
nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben 
können, zu denen sie Weisung erhalten. Von der Gesellschaft 
benannte stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungs-
gemäß abzustimmen. 

die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 
stimmrechtsvertreter, der Widerruf einer Vollmacht und 
die Erteilung von Weisungen an die von der Gesellschaft 
benannten stimmrechtsvertreter sowie deren Widerruf oder 
Änderung können zum einen postalisch oder per E-Mail 
vorgenommen werden und müssen, um berücksichtigt zu 
werden, der Gesellschaft in diesem Fall spätestens bis zum 
Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung,

unter der Adresse  
Hauptversammlung  
Wüstenrot & Württembergische AG,  
c/o AdEus Aktien register-service-GmbH,  
Postfach 57 03 64,  
22772 Hamburg,

oder per E-Mail an hv-service.wwag@adeus.de

in deutscher oder englischer sprache zugehen. Vollmacht 
und stimmrechtsweisungen können unter nutzung des 
Anmelde-, Vollmachts- und/ oder Briefwahlformulars erteilt 
werden, welches auf der internetseite der Gesellschaft 
unter www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww zugänglich gemacht 
wird. Ferner erhalten alle im Aktien register eingetragenen 
Aktionäre, die sich nicht für die Versendung der Einladung 
per E-Mail angemeldet haben, das Anmelde-, Vollmachts- 
und/oder Briefwahlformular zusammen mit der Einladung 
postalisch übersandt.

die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 
stimmrechtsvertreter und die Erteilung von Weisungen an 
die von der Gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter 
sowie deren Änderung können zum anderen auch über den 

von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten online-service 
unter www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww erfolgen. in diesem 
Fall können die Erteilung und die Änderung von Weisungen 
spätestens bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptver-
sammlung erfolgen.

Auch nach der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft 
benannten stimmrechtsvertreter können die Aktionäre 
entscheiden, die rechte in der virtuellen Hauptversammlung 
selbst wahrzunehmen oder durch einen anderen Bevoll-
mächtigten wahrnehmen zu lassen.

Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinan-
der abweichende Erklärungen hinsichtlich der Erteilung und 
des Widerrufs einer Vollmacht an die von der Gesellschaft 
benannten stimmrechtsvertreter bzw. hinsichtlich der Ertei-
lung, der Änderung und des Widerrufs von Weisungen an die 
von der Gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter ein, 
hat jeweils die zuletzt abgegebene Erklärung Vorrang. ist 
die reihenfolge der Erklärungen nicht erkennbar, werden 
vorrangig die über den online-service abgegebenen Erklä-
rungen, danach die Erklärungen per E-Mail und schließlich 
die Erklärungen in Papierform berücksichtigt.

6. Bevollmächtigung Dritter
Aktionäre können ihr stimmrecht durch Bevollmächtigte, 
z. B. durch einen intermediär, eine Aktionärsvereinigung 
oder einen stimmrechtsberater, ausüben lassen. Auch im Fall 
der stimmrechtsvertretung sind die unter 2. dargestellten 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversamm-
lung und die Ausübung des stimmrechts zu beachten. 

Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptver-
sammlung teilnehmen. sie können das stimmrecht für von 
ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der Brief-
wahl – wie vorstehend unter 4. beschrieben – oder durch 
Erteilung von (unter-)Vollmacht an die stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft – wie vorstehend unter 5. beschrieben – 
ausüben.

Für die nutzung des online-service benötigen Bevollmäch-
tigte eigene Zugangsdaten. diese erhalten sie nach Erteilung 
der Vollmacht per Post zugesandt. Wir empfehlen daher, 
dass Vollmachtserteilungen möglichst rechtzeitig vor der 
virtuellen Hauptversammlung gegenüber der Gesellschaft 
erfolgen bzw. dieser nachgewiesen werden. 

die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
der Textform.

Für die Bevollmächtigung von intermediären im sinne von 
§ 67a Abs. 4 AktG – das sind insbesondere Kreditinstitute 
und Wertpapierfirmen – und von Personen im sinne von 
§ 135 Abs. 8 AktG – dazu zählen insbesondere Aktionärsver-
einigungen und stimmrechtsberater – ist § 135 AktG zu 
beachten. danach ist unter anderem die Vollmacht vom 
Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. die Voll-
machtserklärung muss vollständig sein und darf nur mit der 
stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten. 
Ferner sollten etwaige vom jeweiligen Bevollmächtigten 
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für seine Bevollmächtigung vorgesehene regelungen mit 
diesem abgeklärt werden.

die Erteilung und der nachweis einer Vollmacht können 
unter nutzung des Anmelde-, Vollmachts- und/ oder Brief-
wahlformulars erfolgen, welches auf der internetseite der 
Gesellschaft unter www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww zugäng-
lich gemacht wird. Ferner erhalten alle im Aktien register 
eingetragenen Aktionäre, die sich nicht für die Versendung 
der Einladung per E-Mail angemeldet haben, das Anmelde-, 
Vollmachts- und/oder Briefwahlformular zusammen mit der 
Einladung übersandt.

die Übermittlung der Vollmacht bzw. des nachweises der 
Vollmacht sowie die Übermittlung eines etwaigen Widerrufs 
der Vollmacht an die Gesellschaft können sowohl über den 
online-service als auch postalisch oder per E-Mail an die 
vorstehend unter 2. genannte Adresse bzw. E-Mail-Adresse 
erfolgen.

7. Rechte der Aktionäre

7.1 Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß 
§ 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 
Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
Eur 500.000,00 erreichen (dies entspricht 95.603 
stückaktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. dabei 
müssen die Aktionäre nachweisen, dass sie seit mindestens 
90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei der 
Gesellschaft inhaber der Aktien sind und sie die Aktien bis 
zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. 
Auf die Berechnung der Aktienbesitzzeit findet § 70 AktG 
Anwendung. im Übrigen findet § 121 Abs. 7 AktG entspre-
chend Anwendung. danach ist der Tag des Zugangs des 
Verlangens bei der Gesellschaft nicht mitzurechnen. Eine 
Verlegung von einem sonntag, sonnabend oder Feiertag auf 
einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag 
kommt nicht in Betracht. die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. das Verlangen ist schriftlich 
an den

Vorstand der Wüstenrot & Württembergische AG, 
z. Hd. Frau dr. Margret obladen, leiterin Konzernrecht, 
Postanschrift: 70801 Kornwestheim

zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage 
vor der Hauptversammlung, also bis samstag, den 13. April 
2024, 24:00 uhr (MEsZ), zugehen.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung 
werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung 
bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. sie werden 
außerdem unter der internetadresse www.ww-ag.com/
go/ir/hv-ww zugänglich gemacht und nach Maßgabe von 
§ 125 AktG mitgeteilt.

7.2 Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß 
§§ 126 Abs. 1, 127, 130a Abs. 5 satz 3, 118a Abs. 1 
satz 2 nr. 3 AktG

Jeder Aktionär der Gesellschaft hat das recht, auch vor 
der Hauptversammlung Gegenanträge zu Vorschlägen 
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punk-
ten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zu stellen. 
solche Gegenanträge und Wahlvorschläge einschließlich 
des namens des Aktionärs sind von der Gesellschaft nach 
näherer Maßgabe von § 126 AktG, § 127 AktG zugänglich 
zu machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage 
vor der Hauptversammlung, also bis Montag, den 29. April 
2024, 24:00 uhr (MEsZ), 

bei postalischer Übersendung unter der Adresse 
Wüstenrot & Württembergische AG,  
Frau dr. Margret obladen, leiterin Konzernrecht,  
Postanschrift: 70801 Kornwestheim,  
oder

bei Übermittlung per E-Mail unter der E-Mail-Adresse 
hauptversammlung@ww-ag.com

zugehen. das Zugänglichmachen erfolgt nach Maßgabe 
der gesetzlichen regeln unter der internetadresse 
www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww. Betrifft der zugänglich zu 
machende Vorschlag eines Aktionärs die Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern, versieht der Vorstand den Vorschlag des 
Aktionärs mit

— dem Hinweis auf die Anforderungen des § 96 Abs. 2 AktG,

—  der Angabe, ob der Gesamterfüllung nach § 96 Abs. 2 
satz 3 AktG widersprochen wurde und

—  der Angabe, wie viele sitze im Aufsichtsrat mindestens 
jeweils von Frauen und Männern besetzt sein müssen, 
um das Mindestanteilsgebot nach § 96 Abs. 2 satz 1 AktG 
zu erfüllen.

Eventuelle stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegen-
anträgen und Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der 
genannten internetadresse veröffentlicht. 

Gegenanträge brauchen gemäß § 126 Abs. 2 AktG nicht 
zugänglich gemacht zu werden, 

—  soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen 
strafbar machen würde,

—  wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungs-
widrigen Beschluss der Hauptversammlung führen 
würde,

—  wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offen-
sichtlich falsche oder irreführende Angaben oder Belei-
digungen enthält,

—  wenn ein auf denselben sachverhalt gestützter Gegen-
antrag des Aktionärs bereits zu einer Hauptversammlung 
der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht 
worden ist,
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—  wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich 
gleicher Begründung in den letzten fünf Jahren bereits zu 
mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft 
nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist und in 
der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil 
des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

—  wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Haupt-
versammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten 
lassen wird, oder

—  wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei 
Hauptversammlungen einen von ihm mitgeteilten 
Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen 
lassen. 

die Begründung braucht ferner nicht zugänglich gemacht zu 
werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Bei Vorliegen eines vorstehend genannten Grundes gemäß 
§ 126 Abs. 2 AktG brauchen auch Wahlvorschläge nicht 
zugänglich gemacht zu werden. Einen Wahlvorschlag braucht 
der Vorstand darüber hinaus auch dann nicht zugänglich zu 
machen, wenn der Vorschlag nicht namen, ausgeübten Beruf, 
Wohnort und Angaben zur Mitgliedschaft der zur Wahl in den 
Aufsichtsrat vorgeschlagenen Person in anderen gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsräten enthält.

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach 
§ 126 AktG oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, 
gelten als im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt. 
sofern der Aktionär, der den Antrag gestellt hat, nicht im Zeit-
punkt der virtuellen Hauptversammlung im Aktien register als 
Aktionär eingetragen und zu der virtuellen Hauptversamm-
lung angemeldet ist, muss der entsprechende Antrag in der 
virtuellen Hauptversammlung nicht behandelt werden. die 
Gesellschaft wird sicherstellen, dass ordnungsgemäß zu der 
virtuellen Hauptversammlung angemeldete Aktionäre das 
stimmrecht zu ordnungsgemäß gestellten Gegenanträgen 
und Wahlvorschlägen ab deren Zugänglichmachung auf der 
internetseite der Gesellschaft ausüben können.

Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge 
können auch während der virtuellen Hauptversammlung im 
Wege der Videokommunikation gestellt werden. die Video-
kommunikation erfolgt über den online-service zur Haupt-
versammlung unter der internetadresse www.ww-ag.com/
go/ir/hv-ww. die Gesellschaft behält sich vor, gemäß 
§ 130a Abs. 6 AktG die Funktionsfähigkeit der Videokom-
munikation zwischen dem jeweiligen Aktionär und der 
Gesellschaft in der virtuellen Hauptversammlung vor dem 
entsprechenden redebeitrag des Aktionärs zu überprüfen 
und diesen zurückzuweisen, wenn die Funktionsfähigkeit 
nicht sichergestellt ist.

7.3 recht zur Einreichung von stellungnahmen gemäß 
§§ 118a Abs. 1 satz 2 nr. 6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG

Aktionäre, die ordnungsgemäß zur Hauptversammlung 
angemeldet sind, können vor der Hauptversammlung 
stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesord-
nung im Wege elektronischer Kommunikation einreichen. 
solche stellungnahmen müssen in Textform bis Mittwoch, 
8. Mai 2024, 24:00 uhr (MEsZ), über den online-service 

unter der internetadresse www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww 
eingehen. der umfang ist auf 10.000 Zeichen (inklusive 
leerzeichen) begrenzt.

die Gesellschaft wird die stellungnahmen allen ordnungs-
gemäß zu der virtuellen Hauptversammlung angemeldeten 
Aktionären bis zum Ablauf des 9. Mai 2024, also bis spätes-
tens zum donnerstag, den 9. Mai 2024, 24:00 uhr (MEsZ), 
zugänglich machen. das Zugänglichmachen erfolgt über den 
online-service unter der internetadresse www.ww-ag.com/
go/ir/hv-ww. stellungnahmen werden nicht zugänglich 
gemacht, wenn sie nicht von einem ordnungsgemäß zu 
der virtuellen Hauptversammlung angemeldeten Aktionär 
stammen, mehr als 10.000 Zeichen (inklusive leerzeichen) 
umfassen oder ein Fall im sinne von § 130a Abs. 3 satz 4 
i. V. m. § 126 Abs. 2 satz 1 nr. 1, nr. 3 oder nr. 6 AktG vorliegt.

die Möglichkeit zur Einreichung von stellungnahmen 
begründet keine Möglichkeit zur Vorabeinreichung von 
Fragen nach § 131 Abs. 1a AktG. Etwaige in stellungnah-
men enthaltene Fragen werden daher in der virtuellen 
Hauptversammlung nicht beantwortet, es sei denn, sie 
werden im Wege der Videokommunikation in der Haupt-
versammlung gesondert gestellt. Auch in stellungnahmen 
enthaltene Anträge, Wahlvorschläge und Widersprüche 
gegen Beschlüsse der Hauptversammlung werden nicht 
berücksichtigt. diese sind ausschließlich auf den in dieser 
Einberufung gesondert angegebenen Wegen einzureichen 
bzw. zu stellen oder zu erklären.

Bei der Zugänglichmachung von stellungnahmen wird die 
Gesellschaft die namen der Verfasser der stellungnahmen 
offenlegen. Mit dem Einreichen der stellungnahme erklären 
sich Aktionäre oder Bevollmächtigte mit der Veröffentlichung 
der stellungnahme unter offenlegung des namens und des 
Wohnorts bzw. sitzes einverstanden.

7.4 rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 satz 2 nr. 7, 
130a Abs. 5 und 6 AktG

Elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltete 
Aktionäre und ihre Vertreter haben in der Hauptversamm-
lung ein rederecht im Wege der Videokommunikation. 
der redebeitrag kann Anträge und Wahlvorschläge nach 
§ 118a Abs. 1 satz 2 nr. 3 AktG sowie Auskunftsverlangen 
nach § 131 Abs. 1 AktG umfassen. 

die redebeiträge sind während der Hauptversammlung 
nach Aufforderung durch den Versammlungsleiter über den 
online-service unter der internetadresse www.ww-ag.com/
go/ir/hv-ww anzumelden. das nähere Verfahren wird der 
Versammlungsleiter in der Hauptversammlung erläutern. 

die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der 
Videokommunikation zwischen Aktionär und Gesellschaft 
in der Hauptversammlung und vor dem redebeitrag zu 
überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funk-
tionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. Technische Mindest-
voraussetzungen für eine live-Videozuschaltung sind daher 
ein internetfähiges Gerät mit Kamera und Mikrofon sowie 
eine stabile internetverbindung.

https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww
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7.5 Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 satz 2 nr. 4, 
131 Abs. 1 AktG

Jeder ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung 
zugeschaltete Aktionär oder Aktionärsvertreter kann gem. 
§ 131 Abs. 1 AktG vom Vorstand Auskunft verlangen über 
Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbun-
denen unternehmen sowie über die lage des Konzerns und 
der in den Konzernabschluss einbezogenen unternehmen, 
soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 

Es ist geplant, dass der Versammlungsleiter festlegt, 
dass Fragen in der virtuellen Hauptversammlung nur im 
Wege der Videokommunikation gestellt werden können. 
die Gesellschaft behält sich für diesen Fall vor, gemäß 
§ 130a Abs. 6 AktG die Funktionsfähigkeit der Videokom-
munikation zwischen dem jeweiligen Aktionär und der 
Gesellschaft in der virtuellen Hauptversammlung vor dem 
entsprechenden redebeitrag des Aktionärs zu überprüfen 
und diesen zurückzuweisen, wenn die Funktionsfähigkeit 
nicht sichergestellt ist.

Wird einem elektronisch zur virtuellen Hauptversammlung 
zugeschalteten Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann 
dieser Aktionär über den online-service verlangen, dass 
seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert 
worden ist, in die niederschrift über die virtuelle Hauptver-
sammlung aufgenommen werden.

8. Widersprüche gegen Beschlüsse der virtuellen 
Hauptversammlung

Aktionäre, die zu der virtuellen Hauptversammlung zuge-
schaltet sind, haben die Möglichkeit, über den online-service 
unter www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww gegen Beschlüsse 
der virtuellen Hauptversammlung Widerspruch gem. 
§ 118a Abs. 1 satz 2 nr. 8 in Verbindung mit § 245 AktG 
zu erklären. die Erklärung ist über den online-service von 
Beginn der virtuellen Hauptversammlung an bis zu deren 
Ende möglich.

9. Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten
die unterlagen zu den Tagesordnungspunkten einschließlich 
der informationen nach § 124a AktG sind von der Einberufung 
an über die internetseite der Gesellschaft www.ww-ag.com/
go/ir/hv-ww zugänglich. dort werden sie auch während der 
Hauptversammlung zugänglich sein. Zu den unterlagen 
gehören unter anderem die Berichte des Vorstands gemäß 
§§ 203 Abs. 2 satz 2, 186 Abs. 4 satz 2 AktG zu Punkt 8, 
gemäß § 221 Abs. 4 satz 2, 186 Abs. 4 satz 2 AktG zu Punkt 9 
und gemäß §§ 71 Abs. 1 nr. 8 satz 5, 186 Abs. 4 satz 2 AktG 
zu Punkt 10 der Tagesordnung.

10.  Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
die Gesellschaft hat im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung insgesamt 93.749.720 Aktien ausgegeben. 
sämtliche Aktien lauten auf den namen. Gemäß § 18 Abs. 1 
der satzung gewährt jede Aktie in der Hauptversammlung 
eine stimme. die Gesamtzahl der stimmrechte im Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher 
93.749.720. in dieser Gesamtzahl enthalten sind auch 
die im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

gehaltenen eigenen Aktien, aus denen der Gesellschaft keine 
rechte zustehen.

11.  Information zum Datenschutz für Aktionäre
die Wüstenrot & Württembergische AG verarbeitet als 
Verantwortliche personenbezogene daten der Aktionäre 
(z. B. name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Aktio-
närsnummer) sowie gegebenenfalls personenbezogene 
daten der Aktionärsvertreter auf Grundlage der geltenden 
datenschutzgesetze. die Gesellschaft ist zur Führung eines 
Aktien registers verpflichtet. 

die Verarbeitung der personenbezogenen daten von Aktio-
nären und Aktionärsvertretern ist für die ordnungsgemäße 
Vorbereitung und durchführung der Hauptversammlung, 
für die stimmrechtsausübung der Aktionäre sowie für die 
Verfolgung im Wege elektronischer Zuschaltung und die 
Führung des Aktien registers rechtlich zwingend erforder-
lich. rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 
satz 1 Buchstabe c) der Verordnung (Eu) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des rates vom 27. April 2016 
zum schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener daten, zum freien datenverkehr und 
zur Aufhebung der richtlinie 95/46/EG (datenschutz-Grund-
verordnung, ds-GVo) i. V. m. §§ 67, 118 ff. AktG. darüber 
hinaus können datenverarbeitungen, die für die organi-
sation der virtuellen Hauptversammlung erforderlich sind, 
auf Grundlage überwiegender berechtigter interessen 
erfolgen (Art. 6 Abs. 1 satz 1 Buchstabe f) ds-GVo). soweit 
die Aktionäre ihre personenbezogenen daten nicht selbst 
zur Verfügung stellen, erhält die Gesellschaft diese in der 
regel über die Anmeldestelle und gegebenenfalls von dem 
letztintermediär, der die Aktien für den Aktionär verwahrt.

die von der Wüstenrot & Württembergische AG für die 
Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauf-
tragten dienstleister verarbeiten die personenbezogenen 
daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter ausschließlich 
nach Weisung der Gesellschaft und nur, soweit dies für die 
Ausführung der beauftragten dienstleistung erforderlich 
ist. Alle Mitarbeiter der Gesellschaft und die Mitarbeiter der 
beauftragten dienstleister, die Zugriff auf personenbezogene 
daten der Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter haben und/oder 
diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese daten vertraulich 
zu behandeln. darüber hinaus werden personenbezogene 
daten von Aktionären bzw. Aktionärsvertretern, die sich im 
online-service zugeschaltet haben, im rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis, 
§ 129 AktG) anderen Aktionären und Aktionärsvertretern 
zur Verfügung gestellt. dies gilt auch im rahmen einer 
Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergänzung der 
Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlä-
gen sowie bei der Publikation von stellungnahmen von Akti-
onären im online-service. Bei der Beantwortung von Fragen 
während der Hauptversammlung wird die Gesellschaft die 
namen der Fragesteller nur dann offenlegen, wenn diese bei 
Übersendung der Fragen ausdrücklich darum gebeten bzw. 
einer offenlegung ausdrücklich zugestimmt haben.

die Gesellschaft löscht die personenbezogenen daten 
der Aktionäre und Aktionärsvertreter im Einklang mit 

https://www.ww-ag.com/go/ir/hv-ww
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den gesetzlichen regelungen, insbesondere wenn die 
personen bezogenen daten für die ursprünglichen Zwecke 
der Erhebung oder Verarbeitung nicht mehr notwendig 
sind, die daten nicht mehr im Zusammenhang mit etwaigen 
Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren benötigt werden und 
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. 

unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die Aktio-
näre bzw. Aktionärsvertreter das recht, Auskunft über ihre 
verarbeiteten personenbezogenen daten zu erhalten und die 
Berichtigung oder löschung ihrer personenbezogenen daten 
oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen. 
Zudem steht den Aktionären bzw. Aktionärsvertretern ein 
Beschwerderecht bei den Aufsichtsbehörden zu. Werden 
personenbezogene daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
satz 1 Buchstabe f) ds-GVo verarbeitet, steht den Akti-
onären bzw. Aktionärsvertretern unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen auch ein Widerspruchsrecht zu.

Für Anmerkungen und rückfragen zu der Verarbeitung 
von personenbezogenen daten erreichen Aktionäre und 
Aktionärsvertreter den datenschutzbeauftragten der Gesell-
schaft unter: Wüstenrot & Württembergische AG, daten-
schutzbeauftragter, W&W-Platz 1 in 70806 Kornwestheim, 
+49 (0)7141 16 0, E-Mail: dsb@ww-ag.com. 

Weitere informationen zum datenschutz erhalten Aktionäre 
auf der internetseite der Gesellschaft unter www.ww-ag.com/
de/datenschutz. 

 
Kornwestheim, im März 2024

der Vorstand

mailto:dsb%40ww-ag.com?subject=
https://www.ww-ag.com/de/datenschutz
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TEIL D.   
ANLAGEN

1. Anlage zu TOP 7 (Wahlen zum Aufsichtsrat)

Lebenslauf Dr. Frank Ellenbürger

Geburtsdatum/ort: 17. März 1960 in Wuppertal

Berufstätigkeit: Wirtschaftsprüfer und steuerberater

Ausbildung
• Ausbildung zum Versicherungs kaufmann bei den Victoria Versicherungsgesellschaften
• studium der Betriebswirtschaft und anschließende Promotion,  universität zu Köln
• steuerberaterexamen
• Wirtschaftsprüferexamen 

Beruflicher Werdegang
01/1988 – 03/2021 KPMG AG Wirtschaftsprüfungs gesellschaft:
 1998 – 2021 Partner im Bereich Financial services
 2006 – 2020 (Bereichs-) Vorstand Versicherungen (KPMG deutschland)
 2006 – 2021 Mitglied im globalen leadership Team der KPMG Versicherungspraxis
 2006 – 2013 leitung der globalen Versicherungspraxis 
 2006 – 2007 leitung der amerikanischen  Versicherungspraxis
 2019 – 2021 leitung der europäischen  Versicherungspraxis
ab 04/2021 Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis

Facharbeit
seit 2017 Mitglied im Versicherungsbeirat der BaFin
2008 – 2021 Vorsitzender des Versicherungs fachausschusses des idW
2006 – 2016 Vorsitzender der Arbeitsgruppe Versicherungen der europäischen Wirtschaftsprüfervereinigung 

 Accountancy Europe
2008 – 2016 Mitglied Versicherungsbeirat der europäischen Versicherungsaufsichtsbehörde EioPA

Aufsichtsratsmitglied seit 20.05.2021 

Ausschüsse
• risiko- und Prüfungsausschuss (Vorsitzender)
• nominierungsausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
• Wüstenrot Bausparkasse AG
•  Voraussichtlich lVM lebensversicherungs-AG  

(dr. Ellenbürger steht am 23.04.2024 zur Wahl in den Aufsichtsrat)

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- & ausländischen Kontrollgremien
•  Voraussichtlich Ms Amlin AG (branded as Ms reinsurance)  

(dr. Ellenbürger steht am 24.04.2024 zur Wahl in den Verwaltungsrat)
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Lebenslauf Prof. Dr. Nadine Gatzert

Geburtsdatum/ort:  1. dezember 1979 in stuttgart

Berufstätigkeit: inhaberin des lehrstuhls für Versicherungswirtschaft und  risikomanagement  
an der Friedrich- Alexander-universität Erlangen-nürnberg 

Ausbildung
• studium der Wirtschaftsmathematik, universität ulm und university of southern California, los Angeles 

Beruflicher Werdegang
2005 – 2009 universität st. Gallen
 Projektleiterin und  wissenschaftliche Assistentin am institut für  Versicherungswirtschaft
seit 08/2009 Friedrich-Alexander-universität Erlangen-nürnberg 

inhaberin des lehrstuhls für  Versicherungswirtschaft und  risikomanagement
 Mitwirkung in diversen akademischen Vereinigungen

Aufsichtsratsmitglied seit 13.06.2018

Ausschüsse
• risiko- und Prüfungsausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
• nÜrnBErGEr Beteiligungs-AG, nürnberg
• nÜrnBErGEr lebensversicherung AG, nürnberg

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- & ausländischen Kontrollgremien
• Keine
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Lebenslauf Dr. Michael Gutjahr

Geburtsdatum/ort:  12. Januar 1957 in stuttgart

Berufstätigkeit: Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wüstenrot & Württembergische AG

 Ehem. Mitglied der Vorstände der Wüstenrot & Württembergische AG,  
Wüstenrot Bausparkasse AG, Württembergische Versicherung AG und  
Württembergische lebens versicherung AG

Ausbildung
• studium der Mathematik und  anschließende Promotion, ludwigs-Maximilians-universität, München

Beruflicher Werdegang
1983 – 1987 Wissenschaftlicher Assistent am lehrstuhl für Mathematische  stochastik,  

ludwigs-Maximilians- universität, München
1988 – 1997 Allgemeine rentenanstalt  lebensversicherung AG  

(seit 1991 Württembergische  lebensversicherung AG)
1998 – 2001 leonberger Bausparkasse AG,  

ab 1999 Mitglied des Vorstands
2001 – 2002 Mitglied des Vorstands Wüstenrot Bausparkasse AG
2002 – 2018 Mitglied der Vorstände  Württembergische Versicherung AG  

und Württembergische  lebensversicherung AG

August 2009 Mitglied der Vorstände Wüstenrot & Württembergische AG und Wüstenrot Bausparkasse AG
bis 
August 2020

Aufsichtsratsmitglied seit 01.09.2022

Ausschüsse
• Vermittlungsausschuss (Vorsitzender)
• Personalausschuss (Vorsitzender)
• nominierungsausschuss ( Vorsitzender)

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
• Keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- & ausländischen Kontrollgremien
• Keine
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Lebenslauf Dr. Wolfgang Salzberger

Geburtsdatum/ort:  15. dezember 1963 in reisbach/Vils

Berufstätigkeit: Chief Financial officer u. Mitglied der Geschäftsführung der ATon GmbH, München

Ausbildung
• studium der Betriebswirtschaftslehre, universität regensburg
• Promotion zum dr. rer. pol. der universität Mannheim

Beruflicher Werdegang
1990 – 1994 Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof. Manuel r. Theisen an den  universitäten oldenburg  

und Mannheim
1994 – 2000 Wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Manuel r. Theisen an der universität Mannheim  

und der lMu München
2000 – 2009 Vertragsprofessor für rechnungswesen, Freie universität Bozen
2001 – 2004  Vertretungsprofessor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftliche  

steuerlehre, universität Essen
seit 2006 lehrbeauftragter für Betriebswirtschaftliche steuerlehre, universität liechtenstein
2004 – 2007 BMW AG, leiter der Gruppe Verrechnungspreise
2007 – 2020  linde AG: 

2007 – 2013 Head of international Tax 
2013 – 2019 Head of Group Tax 
2013 – 2019 Managing director der Commercium immobilien und  Beteiligungs GmbH

 ATon GmbH: 
2020 leiter steuern 
seit 01/2021 ATon GmbH, Managing director, CFo 
seit 12/2020 ATon 2 GmbH, Managing director 
seit 01/2021 ATon oldtimer GmbH, Managing director

 Horus Vermögens verwaltungs GmbH & Co. KG: 
seit 12/2020 Horus Geschäftsführungs GmbH, Managing director 
seit 12/2020 Horus Holding GmbH, Managing director 
seit 12/2020 Horus Beteiligungs GmbH, Managing director 
seit 01/2021 AT Aero Verwaltungs GmbH, Managing director 
seit 10/2021 Fs invest Holding GmbH, Managing director

Aufsichtsratsmitglied seit 01.09.2022

Ausschüsse
• risiko- und Prüfungsausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
• Ziehm imaging GmbH (ab 1. Mai 2024)

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- & ausländischen Kontrollgremien
• Keine
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Lebenslauf Jutta Stöcker

Geburtsdatum/ort:  1. dezember 1954 in Bad Arolsen

Berufstätigkeit: Mitglied des Aufsichtsrats der Wüstenrot & Württembergische AG, der rheinland Holding AG  
und der rheinland Versicherungs AG

 Ehem. Mitglied der Vorstände der rheinland-Versicherungsgruppe, neuss

Ausbildung
• studium der Wirtschaftswissenschaften in Göttingen und Frankfurt 

Beruflicher Werdegang
1979 – 1980 Zürich Versicherungen deutschland 

rechnungswesen
1980 – 2005 AXA Versicherungen  

davon 1980 – 1982 Bilanzbuchhalterin bei Colonia Versicherung AG 
davon 1982 – 1987 leitung Abteilung Bilanzbuchhaltung bei Colonia  Versicherung AG 
davon 1988 – 1998 Bereichsleitung rechnungswesen der Colonia- und nordsterngruppe 
davon 1998 – 2005 Mitglied des Gruppenvorstands der AXA  deutschland

2005 – 2015 rheinland-Versicherungsgruppe 
–  Mitglied der Vorstände (schwerpunkt: rechnungswesen, Controlling, steuern,  

risikomanagement, Personal, recht und Compliance sowie iT und schadenregulierung)
 –  Mitwirkung in diversen Gremien des Gesamtverbandes der deutschen  

Versicherungswirtschaft GdV

Aufsichtsratsmitglied seit 09.06.2016

Ausschüsse
• risiko- und Prüfungsausschuss

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
• rheinland Versicherungs AG, neuss
• rheinland Holding AG, neuss

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- & ausländischen Kontrollgremien
• Keine
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Lebenslauf Edith Weymayr

Geburtsdatum/ort : 14. Juli 1964 in Amberg

Berufstätigkeit: Vorsitzende des Vorstands der landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (l-Bank), 
Karlsruhe

Ausbildung
• studium der Betriebswirtschaftslehre, universität Bayreuth 

Beruflicher Werdegang
1990 – 2004 Commerzbank AG:
 08/1990 – 06/1994 Kreditausbildung und risikomanagerin
 07/1994 – 06/2001 Firmenkundenbetreuerin
 07/2001 – 06/2004  spezialistin in der Beratung von mittelständischen unternehmen in  

Fragen der Bilanzstrukturierung und Finanzierungsstruktur
2004 – 2006 KPMG deutsche Treuhand-Gesellschaft AG, unternehmensberaterin
2006 – 2019 Commerzbank AG:
 07/2006 – 09/2010 Abteilungsleiterin Financial Engineering Center
 10/2010 – 12/2012 Bereichsleiterin Vertriebs- und Kreditmanagement
 01/2013 – 01/2016 regionalvorständin Asien Commerzbank AG, shanghai
 02/2016 – 12/2019 Bereichsvorständin Mittelstandsbank
seit 01/2020 landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (l-Bank) 

Vorsitzende des Vorstands

Aufsichtsratsmitglied seit 01.09.2022

Ausschüsse
• Vermittlungsausschuss 

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
• Keine

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- & ausländischen Kontrollgremien
•  Mitglied des Aufsichtsrats der Baden-Württemberg international - Gesellschaft für internationale wirtschaftliche 

und wissenschaftliche Zusammenarbeit mbH (bw-i)



unseren jährlichen Geschäftsbericht können sie auf  unserer 
Homepage unter 

www.ww-ag.com/go/geschaeftsberichte_w&w_gruppe

abrufen.

https://www.ww-ag.com/go/geschaeftsberichte_w&w_gruppe
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